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Zum erſten Male tritt die Selektenſchule in dem diesjährigen Prüfungsprogramme in

bedeutend erweiterter Geſtalt und als höhere Bürgerſchule mit der Berechtigung zu Abgangs⸗

prüfungen in die Oeffentlichkeit . Es dürfte daher die Veranlaſſung nahe liegen und gleichzeitig

den Wünſchen der geehrten Eltern und Angehörigen unſerer Schüler entſprechen , wenn wir die

diesjährige Einladungsſchrift ausſchließlich den unmittelbaren Zwecken der Schule widmen und

einmal das Wichtigſte über den Organismus der preußiſchen Reallehranſtalten , dem unſere

Schule jetzt als Glied eingefügt iſt , ihre Aufgabe und Beſtimmung , ihre Lehrziele und ihre

Abgangsprüfung , ſowie ihre Berechtigungen mittheilen und dann über die Veränderungen , welche

während des verfloſſenen Schuljahrs in der Organiſation unſerer Anſtalt ſtattgefunden, ihre gegen⸗

wärtige Einrichtung und ihr Lehrziel ausführlicher berichten . Wir hoffen auf dieſe Weiſe die

aufmerkſamen Leſer in den Stand zu ſetzen , ſich ein klares und deutliches Bild von unſerer

Schule und ihrer Stellung in dem Geſammtorganismus des preußiſchen Realſchulweſens entwerfen

zu können .

Die wichtigſten Beſtimmungen aus der Unterrichts⸗ und Prüfungsordnung der

Realſchulen und der höheren Bürgerſchulen vom 6 . October 1859 .

Unter den höheren Lehranſtalten , deren Ziel allgemeine geiſtige Ausbildung iſt , haben ſich

die Gymnaſien eine im Weſentlichen übereinſtimmende und durch die Probe langer Zeit bewährte

feſte Einrichtung erhalten . Neben ihnen haben die Real⸗ und höheren Bürgerſchulen in neuerer

Zeit eine Bedeutung für das öffentliche Leben und die nationale Bildung erlangt , welche die

Unterrichtsverwaltung veranlaſſen mußte , nunmehr auf entſprechende beſtimmte Anordnungen für

dieſe Anſtalten Bedacht zu nehmen . Nachdem darüber die Gutachten der Provinzialbehörden

erfordert und die weiter nöthigen Verhandlungen gepflogen ſind , iſt unter dem heutigen Datum

die Unterrichts⸗ und Prüfungsordnung der Real⸗ und der höheren Bürgerſchulen erlaſſen worden .
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In der freieren Entwicklung , welcher dieſelben bisher überlaſſen geweſen ſind , haben

ſich ſowohl ihre beſonderen Bedürfniſſe , wie ihre Leiſtungsfähigkeit deutlich erkennen laſſen . Die

normativen Beſtimmungen der Unterrichts⸗ und Prüfungsordnung nehmen auf beides Rückſicht ,

und haben , unter Zugrundelegung allgemeiner und feſter Principien , dieſem ganzen Unterrichts⸗

gebiet diejenige Freiheit der Geſtaltung gelaſſen , auf welche es nach ſeiner Geſchichte und nach

ſeinem mannichfaltigen Verhältniß zum öffentlichen Leben zu fernerer gedeihlicher Entwicklung

Anſpruch hat .

Die Real⸗ und die höheren Bürgerſchulen haben die Aufgabe , eine wiſſenſchaftliche Vor⸗

bildung für die höheren Berufsarten zu geben , zu denen akademiſche Fakultätsſtudien nicht erfor⸗

derlich ſind . Für ihre Einrichtungen iſt daher nicht das nächſte Bedürfniß des praktiſchen Lebens

maßgebend , ſondern der Zweck , bei der dieſen Schulen anvertrauten Jugend das geiſtige Ver⸗

mögen zu derjenigen Entwicklung zu bringen , welche die nothwendige Vorausſetzung einer freien
und ſelbſtändigen Erfaſſung des ſpäteren Lebensberufs bildet . Sie ſind keine Fachſchulen , ſondern

haben es , wie das Gymnaſium , mit allgemeinen Bildungsmitteln und grundlegenden Kenntniſſen

zu thun . Zwiſchen Gymnaſium und Realſchule findet daher kein prinzipieller Gegenſatz , ſondern

ein Verhältniß gegenſeitiger Ergänzung Statt . Sie theilen ſich in die gemeinſame Aufgabe , die

Grundlagen der geſammiten höheren Bildung für die Hauptrichtungen der verſchiedenen Berufs⸗

arten zu gewähren . Die Theilung iſt durch die Entwicklung der Wiſſenſchaften und der öffent⸗

lichen Lebensverhältniſſe nothwendig geworden , und die Realſchulen haben dabei allmählich eine

coordinirte Stellung zu den Gymnaſien eingenommen . 1
Während den Gymnaſien zur Erreichung des Zwecks überwiegend das Studium der

Sprachen , und vorzugsweiſe der beiden klaſſiſchen Sprachen des Alterthums , und demnächſt die

Mathematik dient , legen die Realſchulen nach ihrer mehr der Gegenwart zugewandten Richtung
ein größeres Gewicht auf eine wiſſenſchaftliche Erkenntniß der objectiven und realen Erſcheinungs⸗
welt und auf die Beſchäftigung mit der Mutterſprache , ſowie mit den Sprachen der beiden

wichtigſten neueren europäiſchen Kulturvölker . Weil aber das Gegenwärtige nur aus ſeiner vor⸗

angehenden Entwicklung , deren Reſultat es iſt , begriffen werden kann , ſo wird der Unterricht
der Realſchule das hiſtoriſche Element überall zu berückſichtigen haben ; und weil Kenntniſſe
und geiſtige Bildung nur auf der Grundlage religiöſer und nationaler Lebensbeſtimmtheit

zu voller Wirkſamkeit gelangen können , ſo wird religiöſe und volksthümliche Unterweiſung
und Bildung den Charakter auch der Real⸗ und der höheren Bürgerſchulen weſentlich mit⸗

zubeſtimmen haben . Sie ſind ebenſo wie die Gymnaſien vor allem deutſche und chriſt⸗

liche Schulen .

Nur in dem Maße , in welchem die Aufgabe der allgemeinen und der ethiſchen Bildung
von der Real⸗ und höheren Bürgerſchule erkannt und gelöſ ' t wird , kann ſie die irrige Vorſtellung ,
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ſie vermöge und wolle raſcher und leichter als das Gymnaſium für den praktiſchen Lebensberuf

vorbereiten und Kenntniſſe mittheilen , die ſich unmittelbar verwerthen laſſen , berichtigen und der

Ueberzeugung Eingang verſchaffen , daß gerade dann nicht für die Schule , ſondern für das Leben ge⸗

gelernt und ein höherer Grad von Brauchbarkeit erreicht wird , wenn die für die Zwecke des

Lebens nöthigen Kräfte ihrem Weſen und ihrer Beſtimmung nach , an und für ſich ſelbſt aus⸗

gebildet werden . Die Schule dient dem Leben und achtet auf ſeine Anforderungen , das beweiſt

die Exiſtenz gerade der Realſchulen und die Einrichtung ihres Lehrplans: aber ſie hat es mit

der Jugend zu thun und kann bei ihr zu der Bildung , welche die einzelnen Berufsarten erfordern ,

nur den allgemeinen und dauernden Grund legen wollen . Alle Berufsbildung muß ſich auf freie

menſchliche Bildung des Geiſtes und des Gemüthes gründen .

Zu der Beſonderheit des Begriffs der Realſchule gehört , daß ſie vorzugsweiſe auf das

Objektive und Poſitive gerichtet iſt und deſſen Aneignung fordert . Es kommt daher für das Ge⸗

deihen der Reallehranſtalten alles darauf an , daß ſie dies richtig verſtehen und der Gefahr aus⸗

weichen , welche in der Beſchäftigung mit dem Reichthum des realen Lebens und mit empiriſchem

Wiſſen liegt , wenn dabei nicht die Erkenntniß geſchärft wird , daß der tiefere Grund alles Realen

in dem geiſtigen Gehalt und Werth der Dinge liegt , und daß die ſichtbare und ſinnliche Welt

auf der unſichtbaren und geiſtigen ruht . Daß der Menſch die Herrſchaft über die Erde ſich an⸗

eigne und die Kräfte der Natur ſich unterthan mache , gehört zu ſeiner gottgeordneten Beſtimm⸗

ung und Ehre . Der Unterricht der Realſchule ſoll an ſeinem Theile dazu helfen , daß in dem

heranwachſenden Geſchlecht die Befähigung , dieſer Beſtimmung zu entſprechen , ausgebildet werde ;

aber er ſoll es demſelben zugleich zum Bewußtſein bringen , daß die Aufgabe des Lebens darin

nicht beſchloſſen iſt , und durch die befreiende Macht wahrer Bildung ihm einen Schutz gegen die

geiſtige Unfreiheit gewähren , zu welcher eine falſche Auffaſſung der großen Aufgabe führt .

Der eigenthümliche Vorzug , den die Realſchule erſtrebt , beſteht darin , daß ſie bei ihren

Zöglingen den Sinn bildet und ſchärft , die Dinge der Anſchauung richtig zu beobachten und

aufzufaſſen , und in der Mannigfaltigkeit derſelben das Geſetz zu erkennen , daß ſie daher nament⸗

lich in den mathematiſchen und Naturwiſſenſchaften und im Zeichnen mehr erreicht , als den

Gymnaſien vorgeſetzt iſt , auch mit den gegenwärtigen Kulturzuſtänden eine nähere Bekanntſchaft
vermittelt . Dies wird aber nur dann ein wahrhafter Vorzug ſein , wenn bei den Zöglingen der

Realſchulen zugleich ein wiſſenſchaftlicher Sinn geweckt und ihre Kenntniß des Stoffes begleitet

iſt von Achtung vor der Wiſſenſchaft und von der Erkenntniß deſſen , was alles Leben trägt und

zuſammen hält . .

Der Lehrkurſus der Realſchule ſchließt für die meiſten Schüler welche ihn durchmachen ,

die wiſſenſchaftliche Vorbildung ab : das Gymnaſium weiſ ' t über ſich hinaus auf die Univer⸗

ſität , wo die Mehrzahl der Gymnaſialabiturienten die wiſſenſchaftliche Vorbereitung für den
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künftigen Beruf fortſetzt . Es ergiebt ſich hieraus die Nothwendigkeit , daß in dem Realſchüler ,
weil er die Univerſität nicht vor ſich hat , vor ſeinem Eintritt in den praktiſchen Beruf oder in

eine Fachſchule , um ſo mehr das Intereſſe und die Fähigkeit zu ſelbſtändiger viſſſenſchaft⸗

licher Fortbildung geweckt werde , z. B. für den künftigen Architekten in der Alterthumskunde ,

für den Bergmann in der Geographie u. ſ. w. Dieſe Aufgabe wird die Schule aber nur in

dem Maße erfüllen können , als ſie nicht bloß Kenntniſſe für den Gebrauch , ſondern ächt wiſſen⸗

ſchaftliche Bildung mittheilt , wodurch auch dem ſpäteren Berufsleben eine höhere Weihe ge⸗

ſichert wird .

Aus demſelben Grunde hat die Realſchule , je früher ſie ihre Zöglinge den Anforderungen

und Bewegungen des öffentlichen Lebens übergeben muß , deſto ernſtlicher der Pflicht zu genügen ,

ſie mit allem dem bekannt und vertraut zu machen , was in allem Wechſel der Erſcheinung das

Bleibende und Unvergängliche iſt , und mit der Wahrheit , die über der Wirklichkeit ſteht . Wird

dieſe wahrhafte Realität des Lebens von den Realſchulen überſehen , ſo wäre von ihnen kein Ge⸗

winn für das Leben der Nation zu hoffen : ſie würden alsdann eine wiſſenſchaftliche und ſittliche

Geiſtesbildung nicht gewähren , ſondern den materiellen Zeitrichtungen dienſtbar ſein , was gegen

ihre Beſtimmung iſt .

Die Wahl der Lehrgegenſtände und die Beſtimmung des Lehrziels hat ſich nach der hierin

angedeuteten Aufgabe der Realſchulen zu richten und wird dasſelbe ebenſowohl durch die Natur des

menſchlichen Geiſtes , wie durch das Verhältniß beſtimmt , in welcher derſelbe zu Gott , zur Men⸗

ſchenwelt und zur Natur zu treten berufen iſt . Dieſe Beziehungen bilden die allgemeinen Grund⸗

lagen des Lehrplans auf den höheren Lehranſtalten .

Zu der Kategorie der höheren Lehranſtalten , die den gemeinſamen Zweck haben , eine allge⸗
mein wiſſenſchaftliche Vorbildung zu denjenigen Berufsarten zu gewähren , für welche Univerſitäts⸗

ſtudien nicht erforderlich ſind , gehören :

A. Die Realſchulen , welche ein Syſtem von 6 aufſteigenden Klaſſen haben ;
B. Schulen gleicher Tendenz und Einrichtung , die von derſelben Grundlage aus zu einer ge⸗

ringeren Zahl von Klaſſen aufſteigen , unter dem Namen : Höhere Bürgerſchulen .

A . Die NRealſchulen .

Die mit dieſem Namen bezeichneten Lehranſtalten , welche das Recht zu Entlaſſungsprüfungen

beſitzen , werdenbis auf weiteres in eine erſte und zweite Ordnung getheilt , über deren Unter⸗

ſcheidung Abſchnitt III . näheren Aufſchluß giebt .



I .

Der Lehrplan und die innere Gliederung der Realſchule .

§. 1.

Der allgemeine Lehrplan der Realſchulen , welchen die erſte Ordnung derſelben vollſtändig Lehrplan .

zur Ausführung bringt , iſt folgender :

Lehrgegenſtände . Sexta . Quinta . quarta . Tertia . Secunda . Prima .

Religion 3 3 2 2 2 2

Deutſch 4 4 3 3 3 3

Lateiniſch . 8 6 6 5 4 3

Franzöſiſch — 5 5 4 4 4

Engliſch . . — — — 4 3 3

Geographie und Geſchichte 3 3 4 4 3 3

Naturwiſſenſchaften . . 2 2 2 2 6 6

Nathematik und Rechnen . . . . . 5 4 6 6 5 5

Schreiben . 3 2 2 — — —

Zeichnen 2 2 2 2 2 3

Summe der wöchentl . Stunden
V

30 31 32 32 32 32

Da der Unterricht im Geſang und im Turnen ganz oder theilweiſe außer der gewöhn⸗

lichen Schulzeit ertheilt wird , ſo ſind die in dem bisherigen Umfang dafür zu verwendenden

Stunden in vorſtehende Ueberſicht nicht mit aufgenommen worden .

§. 2.

Der Eintritt in die Sexta erfolgt in der Regel nicht vor dem vollendeten neunten 4
Lebensjahre .

Ddie zur Aufnahme in die Sexta erforderlichen elementaren Kenntniſſe und Fertigkeiten ſind :

Geläufigkeit im Leſen deutſcher und lateiniſcher Druckſchrift ; eine leſerliche und reinliche Hand⸗

ſchrift ; Fertigkeit Diktirtes ohne grobe orthographiſche Fehler nachzuſchreiben ; Sicherheit

in den 4 Grundrechnungsarten mit gleichbenannten Zahlen . In der Religion wird einige Be⸗

kanntſchaft mit den Geſchichten des alten und neuen Teſtamentes , ſowie ( bei den evangeliſchen

Schülern ) mit Bibelſprüchen und Liederverſen erfordert .
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Bei der Aufnahme von Schülern , die nach Alter und Vorkenntniſſen in eine höhere

Klaſſe als Sexta eintreten zu können erwarten , iſt beſonders darauf zu achten , daß ſie im

weſentlichen das Maß von Kenntniſſen mitbringen , welches ſie befähigt , mit den länger auf der

Schule unterrichteten Schülern gleichen Schritt zu halten .

§. 3.

Die Klaſſen Sexta , Quinta und Quarta haben einen je einjährigen Kurſus ; in Tertia

wird es ſich, um das Penſum der Klaſſe mit Gründlichkeit zu abſolviren , in der Regel auf 2 Jahre

ausdehnen . Secunda und Prima haben regelmäßig einen je zweijährigen Kurſus .

Die folgenden Paragraphen dieſes Abſchnittes , welche von dem Abſchluß hinter Tertia , dem Unter⸗

richt in den beiden oberen Klaſſen und der Verſetzung nach Prima handeln , können wir , da ſie zunächſt auf

unſere Schule keine Anwendung finden , füglich weglaſſen , nicht minder den ganzen Abſchnitt II , welcher das

Reglement für die Abiturientenprüfung der Realſchulen enthält .

III .

Unterſcheidung der Realſchulen , Berechtigungen .

§. 1.

Für die Unterſcheidung der zu Entlaſſungsprüfungen berechtigten Realſchulen in eine erſte

und zweite Ordnung ſind die Anforderungen maßgebend geweſen , welche zu ſicherer Erreichung

der in Abſchnitt I . und II . angegebenen Zwecke der Realſchulen geſtellt werden müſſen . Zu

dem Ende ſind nicht nur die bisherigen Leiſtungen und der gegenwärtige Stand der Entwicklung ,

ſondern vornehmlich auch die Beſchaffenheit des Lehrplans und die geſammte innere und äußere

Ausſtattung der beſtehenden Realſchulen in Betracht gezogen worden .

§. 2.

Zur Aufnahme in die erſte Ordnung iſt die Selbſtändigkeit der Schule als höhere Lehr⸗

anſtalt und die Vollſtändigkeit des Lehrkurſes und des Lehrplans erforderlich . Es können dem⸗

gemäß diejenigen Realſchulen nicht dazu gerechnet werden , welche für ihren Ort in den unteren

und mittleren Klaſſen zugleich das Bedürfniß der Elementar⸗ und niederen Bürgerſchule befriedi⸗

gen müſſen und danach eingerichtet ſind ; ſowie auch diejenigen Realſchulen nicht , welche noch

kein vollſtändiges Syſtem von 6 aufſteigenden Klaſſen haben , mit Ausnahme der Fälle , wo

eine Realſchule mit einem Gymnaſium verbunden iſt , und die Klaſſen Sexta und Quinta bei⸗

den Anſtalten gemeinſam ſind .

Zur erſten Ordnung können ferner diejenigen Realſchulen nicht gezählt werden , die für

die einzelnen Klaſſen eine geringere Kurſusdauer haben , als Abſchn . I . , §. 3. beſtimmt iſt , und

deren Lehrplan von dem Abſchn . I . , §. 1. aufgeſtellten ſo weit abweicht , daß z. B . ein Unter⸗
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richt im Lateiniſchen gar nicht ertheilt , oder daß die Theilnahme daran oder an anderen wiſſen⸗

ſchaftlichen Gegenſtänden den Schülern freigeſtellt wird .

Insbeſondere gehört ſodann zu den Erforderniſſen der erſten Ordnung eine genügende

Ausrüſtung mit Lehrkräften , die geſicherte Stellung der Lehrer , und eine Dotation , durch welche
den Lehrern eine angemeſſene Beſoldung geſichert und für die Lehrmittel und Bedürfniſſe des

Schullokals ausreichend und ſo geſorgt iſt , wie es die in dieſen Beziehungen an eine höhere

Lehranſtalt zu machenden Anſprüche mit ſich bringen .
Die Schülerzahl darf ſich in den einzelnen Klaſſen nicht über das zuläſſige Maß zu einer

Frequenz ausdehnen , bei welcher die Zwecke des Unterrichts und der Erziehung nicht mehr er⸗

reicht werden können .

.
§. 3.

Der allgemeine Lehrplan der Realſchulen ( Abſchn . I . , §. 1. ) gilt auch für die zweite

Ordnung .

Die Abweichungen von demſelben , ſowie eine Unterſcheidung obligatoriſcher und fakulta⸗
tiver Lehrgegenſtände , können , ſoweit ſie bei den einzelnen Anſtalten mit Genehmigung der be⸗

treffenden Provinzialbehörden bisher im Gebrauch geweſen ſind , bis auf weiteres beibehalten
werden . Es bleibt ſpäterer Erwägung vorbehalten , ob in Bezug auf den Lehrplan der Real⸗

ſchulen zweiter Ordnung beſondere Feſtſetzungen zu treffen ſind .

§. 4.

Die allgemeinen Beſtimmungen des Abiturientenprüfungs⸗Reglements finden auch auf die

Realſchulen zweiter Ordnung Anwendung . Im Einzelnen haben die Anforderungen für dieſelben

zum Theil einen geringeren Umfang , in Berückſichtigung der Erfahrung , daß bei unvollkommen

eingerichteten Realſchulen es oft einer übermäßigen und unzuträglichen Anſtrengung der Schüler
bedurft hat , um die Bedingungen eines Zeugniſſes der Reife zu erfüllen .

Abgeſehen von dem höheren Grade der geſammten geiſtigen Durchbildung , welche nur

bei der den Realſchulen erſter Ordnung gegebenen inneren und äußeren Organiſation erreichbar
und geſichert iſt , treten daher bei den Abiturientenprüfungen der Realſchulen zweiter Ordnung
im Einzelnen Ermäßigungen der Art ein , daß namentlich in der Religionslehre eine ſpe⸗
ciellere Kenntniß der Kirchengeſchichte und der Konfeſſionsunterſchiede nicht verlangt wird . —

Im Lateiniſchen braucht , wie der Unterricht , ſo die Prüfung nicht über Julius Cäſar und

Ovid hinauszugehen . — Im Franzöſiſchen und Engliſchen kann ſich die Prüfungsarbeit

auf die Ueberſetzung von Diktaten beſchränken ; die Anfertigung von Aufſätzen in beiden Sprachen

iſt nicht erforderlich . Für den mündlichen Gebrauch derſelben iſt die Anforderung nicht ſo hoch
zu ſtellen , daß auch die Fähigkeit , hiſtoriſche Vorgänge frei und zuſammenhängend darzuſtellen ,

[ 1869 ] 2

Lehrplan der
Realſchule

zweiter Ord⸗
nung

Die Abituri⸗
entenprüfun⸗
gen der Real⸗
ſchulen zwei⸗
ter Ordnung .
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vorhanden ſei . — Bei der Prüfung in der Geographie kann von der Beziehung auf Handel

und internationalen Verkehr abgeſehen , in der Mathematik und im Zeichnen aber die für

die Realſchulen erſter Ordnung erforderliche Berückſichtigung der beſchreibenden Geometrie aus⸗

geſchloſſen werden .

§. 5.

2 Gynne. Die mit einem Gymnaſium unter Einer Direction verbundenen Realſchulen dürfen mit

ſien verbun⸗
vene Real⸗ demſelben außer der etwa beſtehenden Vorſchule nur die Klaſſen Sexta und Quinta gemeinſam

ſculen
haben , müſſen alſo von Quarta an einem ſelbſtändigen Lehrplan folgen , ohne fernere Kombina⸗

tionen mit Gymnaſialklaſſen .

Der folgende Paragraph 6, welcher das Verzeichniß der im Jahre 1859 anerkannten Realſchulen

enthält , kann füglich wegfallen . .

§. 7.

nren dete Die Abiturientenzeugniſſe der Reife , welche von einer zu Entlaſſungsprüfungen

Realſchulen , berechtigten Realſchule ausgeſtellt ſind , gewähren hauptſächlich folgende Befugniſſe :
a) die allen
anerkannten Zulaſſung zur Elevenprüfung für die techniſchen Aemter der Berg⸗ , Hütten⸗ und

Realſchulen . .
zuſehenden .

Salinenverwaltung ;

Zulaſſung zur Feldmeſſerprüfung , desgl . zur Markſcheiderprüfung .

Eintritt in den Poſtdienſt , mit Ansſicht auf Beförderung in die höheren Dienſtſtellen .

Aufnahme in die Königl . Forſtlehranſtalt zu Neuſtadt⸗Eberswalde .

Aufnahme in das reitende Feldjägercorps .

Aufnahme in das Königl . Gewerbe⸗Inſtitut .

Zulaſſung zum Supernumerariat bei der Verwaltung der indirecten Steuern .

Zulaſſung zum Civilſupernumerariat bei den Provinzial⸗Civilverwaltungsbehörden .

Zulaſſung als Applikant zum Marine⸗Intendantur⸗ und Militair⸗ und Marine⸗

Lokalverwaltungsdienſt .

Das Zeugniß über einen einjährigen Aufenthalt in Prima berechtigt zur Zu⸗

laſſung zur Abiturientenprüfung bei einer Provinzial⸗Gewerbeſchule .

Die Zulaſſung zum einjährigen freiwilligen Militärdienſt wird , vom Jahre

1860 an , auf ein Zeugniß über einen mindeſtens halbjährigen Beſuch der Pritha

gewährt .

Ein Zeugniß aus Prima iſt erforderlich zur Zulaſſung zum Civilſupernumerariat bei den

Gerichtsbehörden ; desgl . zum Studium der Oeconomie auf den Königl . landwirthſchaft⸗

lichen Lehranſtalten zu Poppelsdorf und Eldena .

Ein Zeugniß der Reife für Prima iſt Bedingung der Zulaſſung zum Studium der

Thierheilkunde als Civileleve der Königlichen Thierarzeneiſchule in Berlin .
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Ein ſolches befähigt ebenfalls zum Büreaudienſt bei der Bergwerksverwaltung .

Ein Secundanerzeugniß befähigt zur Aufnahme in die obere Abtheilung der Königl .

Gärtnerlehranſtalt zu Potsdam ; desgl . in das Königl . Muſikinſtitut zu Berlin .

In den für die Vorbildung der Apothekerlehrlinge zu erlaſſenden Beſtimmungen wer⸗

den die Realſchulen , auf denen das Lateiniſche ein obligatoriſcher Lehrgegenſtand iſt , den Gym⸗

naſien gleichgeſtellt werden .

Außerdem befähigen die Zeugniſſe aus den mittleren Klaſſen zur Aufnahme auf die

Berg⸗ und die Provinzial⸗Gewerbeſchulen , zum Subalterndienſt bei verſchiedenen

Unterbehörden .

Den Abiturientenzeugniſſen der Reife und den Abgangszeugniſſen , welche von einer Real⸗

ſchule erſter Ordnung ausgeſtellt ſind , iſt , mit Allerhöchſter Genehmigung , eine weiter

reichende Wirkung beigelegt worden , wodurch die betreffenden Zöglinge in mehreren Beziehungen

den Gymnaſialſchülern gleichgeſtellt werden . Dieſe Erweiterung der Rechte der Realſchulen

beſteht in Folgendem :

Die mit dem Zeugniß der Reife verſehenen Abiturienten der Realſchulen erſter Ordnung

werden zu den höheren Studien für den Staatsbaudienſt und das Bergfach zugelaſſen .

Dieſelben ſind , wenn ſie mit Ausſicht auf Avancement in die Armee eintreten wollen ,

von Ablegung der Portepeefähnrichsprüfung dispenſirt .

Zum Supernumerariat bei der Verwaltung der indirecten Steuern , und ebenſo als

Applikanten für den Militär⸗Intendanturdienſt werden ſie zugelaſſen , wenn ſie die Prima

mindeſtens ein Jahr lang mit gutem Erfolg beſucht haben .

Ein Zeugniß der Reife für Prima befähigt ſie zum Civil⸗Supernumerariat bei den

Provinzial⸗Civilverwaltungsbehörden , desgl . zur Annahme als Civil⸗Aspiranten bei den

Proviantämtern .

Zum einjährigen freiwilligen Militärdienſt werden ſie , vom Jahre 1860 an ,

angenommen , wenn ſie mindeſtens ein halbes Jahr in Secunda geſeſſen und an dem Unterricht

in allen Gegenſtänden Theil genommen haben .

Zur Aufnahme in die obere Abtheilung der Königl . Gärtner⸗Lehranſtalt zu Potsdam

bedürfen ſie eines Zeugniſſes der abſolvirten Tertia .

§. 8.

Die Realſchulen erſter Ordnung gehören gleich den Gymnaſien zu dem Reſſort der

Königl . Provinzial⸗Schulcollegien , die Realſchulen der zweiten Ordnung zu dem der Königl .

Regierungen .
2 *

b) Die beſon⸗
deren Berech⸗
tigungen der
Realſchüler
1. Ordnung .

Das Reſſort⸗
verhältniß



Aufnahme in
die erſte Ord⸗

nung der
Realſchulen .

Das Lehrziel.
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§. 9.

Die Zahl der Realſchulen erſter Ordnung iſt nicht abgeſchloſſen , vielmehr ſteht die Auf⸗

nahme in dieſelbe allen den Anſtalten offen , welche den oben angegebenen Bedingungen ent⸗

ſprechen (ſ. §. 1 und 2) . Die Aufnahme in die erſte Ordnung erfolgt auf den Bericht des

betreffenden Königl . Provinzial⸗Schulcollegiums , welchem zu dem Zweck die Königl . Regierung

als unmittelbare Aufſichtsbehörde die erforderlichen Nachweiſungen mittheilt , und welche zuvor

erſt eine Reviſion der Anſtalt abhalten läßt . Dieſelbe Behörde iſt befugt , wegen einer etwa

zu bewilligenden Uebergangsfriſt geeignete Anträge an den Unterrichtsminiſter zu richten .

B . Die höheren Bürgerſchulen .

Mit dem Namen höhere Bürgerſchule verden ſolche Real⸗Lehranſtalten bezeichnet ,

welche die Tendenz der vollſtändigen Realſchule verfolgen , aber eine geringere Klaſſenzahl haben .

Die höheren Bürgerſchulen , welche die Berechtigung zu gültigen und unter der Aufſicht

der vorgeſetzten Provinzialbehörde abzuhaltenden Abgangsprüfungen erwerben wollen , müſſen die

fünf Klaſſen von Sexta bis Secunda einer vollſtändigen Realſchule umfaſſen und im allgemeinen

nach denſelben Grundſätzen eingerichtet ſein , welche in der Inſtruktion ſür die Realſchulen auf⸗

geſtellt worden ſind .

Der Kurſus der erſten Klaſſe ſolcher höheren Schulen hat daher die Dauer von zwei

Jahren , und das Lateiniſche gehoͤrt auchbei ihnen zu den obligatoriſchen Gegen⸗

ſtände des Lehrplans .

Das Lehrziel der höheren Bürgerſchule von fünf Klaſſen ſtellt ſich in folgenden An⸗

forderungen der Abgangsprüfung derſelben dar :

In der Religion haben die Examinanden eine zuſammenhängende Kenntniß der Glau⸗

benslehre der kirchlichen Konfeſſion , welcher ſie angehören , darzuthun , ferner eine Bekanntſchaft

mit den für die Glaubenslehre und die Geſchichte des Reiches Gottes wichtigſten Theilen der

heil . Schrift .

Im Deutſchen wird verlangt , ein korrekter mündlicher und ſchriftlicher Ausdruck , mit

der Befähigung , ein dieſer Bildungsſtufe angemeſſenes Thema zu disponiren und zuſammen⸗

hängend in klarer Ordnung ſchriftlich zu behandeln . Styliſtiſche Uebung im Ueberſetzen aus den

fremden Sprachen , die auf der Schule gelehrt werden . Gutes , richtig betonendes Leſen und der

Nachweis , daß ein und das andere Schriftwerk aus unſerer klaſſiſchen Literatur mit verſtändiger

Aufmerkſamkeit geleſen iſt .

Im Lateiniſchen : Sicherheit in der Formenlehre und der Syntax . Verſtändniß des

bellum gallicum von Julius Cäſar und des Ovid . Metriſche Kenntniß des Hexameters .
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Im Franzöſiſchen und Engliſchen : Richtige Ausſprache und ſichere Bekanntſchaft

mit den Haupttheilen der Grammatik . Verſtändniß von Proſaſtücken , beſonders hiſtoriſchen Inhalts

und von leichten Dichterſtellen , und ein dazu ausreichender Vokabelvorrath ; Fertigkeit in korrektem

Nachſchreiben eines franzöſiſchen und engliſchen Diktats .

In den vorgenannten drei fremden Sprachen müſſen die Abiturienten ein dieſer Stufe

angemeſſenes Exercitium ohne große Fehler ſchreiben können .

In der Geſchichte : Allgemeine Ueberſicht der Weltgeſchichte . Die wichtigſten That⸗

ſachen der griechiſchen Geſchichte bis zum Tode Alexanders des Großen , der römiſchen bis zum

Kaiſer Markus Aurelius . Specielle Kenntniß der deutſchen und der preußiſchen Geſchichte ſeit

dem dreißigjährigen Kriege .

In der Geographie : Anſchauliche Kenntniß der wichtigſten Verhältniſſe der Erdober⸗

fläche und der Formation der Erdtheile . Die topiſche und politiſche Geographie von Europa

und ſpecieller die von Deutſchland und Preußen . Das Wichtigſte aus der Staatenkunde , mit

beſonderer Rückſicht auf Koloniſation . Die Elemente der mathematiſchen Geographie .

In der Naturkunde : Eine auf Anſchauung gegründete Kenntniß der gebräuchlichſten

botaniſchen , zoologiſchen und mineralogiſchen Syſteme ; Bekanntſchaft mit den phyſiologiſchen und

anatomiſchen Kennzeichen der Pflanzen und Thierfamilien , welche für die Flora und Fauna der

Umgegend , für die gewöhnlich im Handel und in der Technik vorkommenden exotiſchen Formen

und für die Phyſiognomie der botaniſchen und zoologiſchen Provinzen der Erde von beſonderer

Wichtigkeit ſind . Aus der Phyſik : Die allgemeinen Eigenſchaften der Körper ; Wärmelehre .

Die für die Kenntniß der wichtigſten Naturgeſetze in Betracht kommenden Grundlehren der Chemie .

In der Mathematik muß erreicht ſein : Eine gründliche Kenntniß der ebenen und

körperlichen Geometrie , der ebenen Trigonometrie , der Gleichungen des 1. und 2. Grades , der

Potenzlehre . Theorie und Anwendung der Logarithmen und der Progreſſionslehre . Fertigkeit

in den vier Grundrechnungsarten , ſowohl in ganzen Zahlen , wie in gewöhnlichen , und in De⸗

cimalbrüchen ; Fähigkeit , Aufgaben aus der Geſellſchafts⸗ , Miſchungs⸗ , Münz⸗ und Wechſelrechnung

mit Sicherheit des Verfahrens zu löſen .

Im Zeichnen : Angemeſſene Uebung im Freihandzeichnen ; Kenntniß der Elemente der

Perſpektive .

Zum Nachweis , daß dies Maaß von Kenntniſſen und Fertigkeiten nach Abſolvirung des

Schulkurſus erreicht iſt , findet eine ſchriftliche und eine mündliche Prüfung Statt .

Dieſelbe wird nach vorgängiger Genehmigung der betreffenden Königl . Regierung abge⸗

halten , und der Termin zu der mündlichen Prüfung von dem Rektor der Schule im Einvernehmen

mit dem Departementsrath der Königl . Regierung angeſetzt , welcher als Königl . Kommiſſarius

den Vorſitz bei der Prüfung führt .

Abgangs⸗
prüfung .
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In Bezug auf die Zuſammenſetzung der Prüfungskommiſſion , die Meldung und Zulaſſung

zur Prüfung , die Aufgaben zu den ſchriftlichen Arbeiten , die Anfertigung und Beurtheilung der⸗

ſelben finden die darüber in dem Abiturienten⸗Prüfungsreglement der vollſtändigen Realſchule

gegebenen Beſtimmungen bei der höheren Bürgerſchule analoge Anwendung . Dasſelbe gilt von

der Compenſation in den Leiſtungen der Abiturienten und von der Ausfertigung und Einrichtung

der Abgangszeugniſſe .

Zu der ſchriftlichen Prüfung gehört ein deutſcher Aufſatz , zu deſſen Anferti⸗

gung eine Zeit von fünf Stunden verſtattet wird . Der Gegenſtand des Themas muß dem

Schüler durch den Unterricht bekannt , oder doch im Kreiſe ſeiner Anſchauung und ſeines Nach⸗

denkens mit Sicherheit vorauszuſetzen ſein . — Ein lateiniſches , franzöſiſches , engli⸗

ſches Exercitium , deſſen Zweck hauptſächlich die Prüfung der in dieſen Sprachen erlangten

grammatiſchen Sicherheit iſt ; es ſind für daſſelbe je 3 Stunden Zeit zu gewähren , die Zeit des

deutſchen Diktats ungerechnet . Der Gebrauch von Lexikon und Grammatik iſt dabei nicht ge⸗

ſtattet . Die Vokabeln , deren Kenntniß der Lehrer bei den Schülern nicht vorausſetzen zu dürfen

vermeint , ſind bei dem deutſchen Text der Aufgabe hinzuzufügen . Der Königl . Commiſſarius

kann außerdem , wo es ihm angemeſſen erſcheint , eine Ueberſetzung aus der fremden Sprache

ins Deutſche anordnen . — In der Mathematik : Löſung einer geometriſchen , einer trigono⸗

metriſchen , einer algebraiſchen und einer Rechenaufgabe , in vier Stunden . — Die Fertigkeit im

Freihandzeichnen wird durch vorgelegte Zeichnungen aus der Zeit des Unterrichts in Secunda

dargethan .

Die mündliche Prüfung erſtreckt ſich auf die Religionslehre , das Ueberſetzen aus

dem Lateiniſchen , Franzöſiſchen und Engliſchen , die Geſchichte und Geographie ,

die Naturkunde und die Mathematik .

Wenn nach den ſchriftlichen Prüfungsarbeiten das erforderliche Maß von Kenntniſſen bei

einem Abiturienten unzweifelhaft vorhanden iſt , ſo kann demſelben , falls die Lehrer nach ihrer

Kenntniß ſeiner Klaſſenleiſtungen und des von ihm bewieſenen Fleißes und Strebens einſtimmig

dafür ſind , die mündliche Prüfung erlaſſen werden , was als eine beſondere Auszeichnung in dem

Abgangszeugniß zu vermerken iſt .

Die Prüfungsverhandlungen werden dem Königl . Schulkollegium der betreffenden Provinz

zur Kenntnißnahme durch die Königl . Regierung zugeſandt . Ueber das Ergebniß der an den

höheren Bürgerſchulen ihres Reſſorts während eines Jahres abgehaltenen Abiturientenprüfungen

haben die Königl . Regierungen im Januar des neuen Jahres Bericht zu erſtatten und die

etwaigen Bemerkungen des Königl . Provinzial⸗Schulkollegiums über die Prüfungsverhandlun⸗

gen beizufügen .
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Das auf einer zu gültigen Abgangsprüfungen berechtigten höheren Bürgerſchule erworbene Berechtig⸗

Zeugniß der Reife berechtigt zur Aufnahme in die Prima einer vollſtändigen Realſchule , und
nben

gewährt außer den an den Beſuch der Sekunda einer Realſchule geknüpften Befugniſſen , das

Recht auf Zulaſſung zum einjährigen freiwilligen Militairdienſt .

Der Antrag auf Verleihung des Rechts zur Abhaltung von Abgangsprüfungen der vor⸗

bezeichneten Art iſt durch die betreffende Königl . Regierung an den Unterrichtsminiſter zu richten .

Veränderungen in der Organiſation der Selektenſchule während des verfloſſenen

Schuljahrs ; ihre gegenwärtige Einrichtung ; Blick auf ihre Zukunft .

Was wir am Schluſſe der vorigjährigen Programmabhandlung als unſere Ueberzeugung

ausſprachen , daß die Zeit nicht mehr ferne , wo auch unſere Schule die ſo lange erſehnte Reor⸗

ganiſation erhalten und damit ebenbürtig neben ihren Schweſteranſtalten daſtehen werde , das iſt

in der That ſchon ſehr bald darauf in Erfüllung gegangen . Nachdem die geehrte Stadtverordneten⸗

Verſammlung am 10 . Juni v. J . die nöthigen Mittel zur Erweiterung der Selektenſchule um

zwei Klaſſen bewilligt hatte , wurde die Reorganiſation ſofort mit aller Kraft in Angriff genommen ,

ſo daß bereits nach den Sommerferien zu Anfang Auguſt die eine , und beim Beginn des Winter⸗

ſemeſters die andere der beiden neuen Klaſſen in der zu Schulzimmern hergerichteten früheren

Amtswohnung des Inſpektors eröffnet werden konnte . Bezog ſich dieſe Erweiterung ſpeciell auf

unſere höhere Bürgerſchule , ſo wurden wir durch eine außerordentliche Unterſtützung unſers ver⸗

ehrten Gemeindevorſtandes in den Stand geſetzt , auch für unſer Progymnaſium etwas zu thun ,

nämlich die Unterabtheilung deſſelben mit zweijährigem Lehrkurs in zwei Abtheilungen mit je

einjährigem Kurſus zu zerlegen . Demnach beſteht die Selektenſchule gegenwärtig aus einer höheren

Bürgerſchule mit fünf Klaſſen , nämlich VI . V. IV . mit je einjährigem , und III . und II . mit je

zweijährigem Lehrkurs , ferner einem Progymnaſium mit drei Parallelabtheilungen und ſchließlich

einer Vorſchule mit zwei Klaſſen , die untere mit zweijährigem und die obere mit einjährigem

Lehrkurs . Die Schüler werden mit 6 Jahren in die unterſte Klaſſe der Vorſchule aufgenommen ,

gehen mit vollendetem 9. Jahre in die VI . der höheren Bürgerſchule über und haben mit

16 Jahren den ganzen Kurſus vollendet . Was insbeſondere die Progymnaſialſchüler betrifft , ſo

iſt die Einrichtung getroffen , daß dieſelben , nach Beendigung des zweijährigen Kurſus in III . , wie

früher , in die Tertia des Gymnaſiums übergehen können .

Mit dieſer äußeren Reorganiſation ging gleichzeitig die innere Hand in Hand , indem

unter andern ein neuer Unterrichtsplan entworfen , die Lehrpläne und die Schulbücher , die Cen⸗

ſur⸗ und Zeugnißformulare einer Reviſion unterzogen , ſowie die Schulbibliothek , was ſeither aus

Mangel einer paſſenden Räumlichkeit unterbleiben mußte , geordnet und aufgeſtellt wurde .
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Dieſe allerdings bedeutenden Reformen konnten nicht umhin , einen günſtigen Einfluß

auf alle Seiten des Unterrichts und der Erziehung , auf das ſittliche , intellektuelle und ſelbſt das

phyſiſche Wohl unſerer Zöglinge auszuüben . Um nur das Eine oder Andere hervorzuheben , ſo

konnte der Unterricht , welcher bisher in einzelnen Klaſſen mit 40 — 50 Schülern und zwei ſub⸗

ordinierten in einem Klaſſenzimmer vereinigten Abtheilungen kaum mehr als ein halber geweſen ,

jetzt in Klaſſen mit einjährigen Lehrkurſen und 15 bis 20 Schülern mit ganz anderm Erfolge

gegeben werden , nicht zu reden von der größeren Berückſichtigung , die wir den einzelnen Schülern

in erziehlicher Hinſicht zu Theil werden laſſen konnten .

Iſt nun hiermit Alles abgemacht und nichts mehr zu thun übrig ? Dieſe Frage müſſen

wir allerdings mit „nein “ beantworten . Vor Allem iſt daran zu erinnern , daß wir in einem

Proviſorium leben , indem die uns zu den Reformen gemachten Geldbewilligungen , ſowohl die von

Seiten der Stadtverordneten⸗Verſammlung , als des kirchlichen Gemeindevorſtandes zunächſt nur

auf zwei Jahre lauten , von denen bereits ½ Jahr verſtrichen iſt , und daß ebenſo der unſerer Schule

von Sr . Excellenz , dem Herrn Kultusminiſter , verliehene Charakter einer höheren Bürgerſchule mit

der Berechtigung zu gültigen Entlaſſungsprüfungen vor der Entſcheidung der Frage des lateiniſchen

Unterrichts wohl kaum als ein definitiver zu betrachten iſt . Da ſomit in den nächſten 1 ½ Jahren

über den künftigen Charakter der Schule entſchieden werden muß ; ſo dürfte die Frage nahe

liegen : Was ſoll aus der Selektenſchule werden ? Wird das gegenwärtige Proviſorium ſich

ohne weitere Veränderungen einfach in ein Definitivum verwandeln laſſen , oder hat ſie Ausſicht

ſich in den nächſten Jahren zu einer Realſchule I . Ordnung zu entwickeln ? Ohne der Ent⸗

ſcheidung der in dieſer wichtigen Angelegenheit kompetenten Behörden vorgreifen zu wollen , glauben

wir uns , weil ſeit vielen Jahren mit der Leitung der Anſtalt betraut und mit den Bedürfniſſen

der katholiſchen Gemeinde genau bekannt , erlauben zu dürfen , unſere unmaßgebliche Anſicht über

die vorliegende Frage auszuſprechen .

Was zunächſt die zweite der oben aufgeworfenen Fragen betrifft , ob die Selektenſchule

ſich in der nächſten Zeit zu einer Realſchule I . Ordnung entwickeln wird , ſo kann davon nach

unſerer Anſicht in den nächſten zwei Jahren kaum die Rede ſein , ſondern iſt die Löſung dieſer

Frage der Zeit zu überlaſſen . Allerdings , wenn wir die Bedeutung und das Anſehen unſerer

Stadt und die Größe der katholiſchen Gemeinde betrachten und einen Blick auf die Verhältniſſe

in Norddeutſchland werfen , wo Städte von geringer Seelenzahl ihre Realſchule I . oder II . Ord⸗

nung und daneben nicht ſelten ihr Gymnaſium oder Progymnaſium beſitzen ¹), dürfte es kaum

einem Zweifel unterliegen , daß dieſer Fortſchritt in nicht zu ferner Zukunft ſtattfinden wird .

¹) Siehe das höhere Schulweſen in Preußen von Dr . L. Wieſe .
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Iſt ſomit die Löſung der zweiten Frage der Zeit zu überlaſſen , ſo bleibt uns noch die

Beantwortung der erſten übrig : Kann das gegenwärtige Proviſorium einfach in ein Definiti⸗
vum übergehen , oder ſind Veränderungen dabei nöthig und welche ?

Was unſerer Anſtalt vor Allem noth thut , das iſt ſobald als möglich aus dem leidigen
Proviſorium , das ſich noch über die neuen Einrichtungen hinauserſtreckt ¹) und ſeit vielen Jahren
wie ein ſchädlicher Mehlthau die gedeihliche Entwicklung und den friſchen Aufſchwung derſelben
gehindert hat , heraus zu kommen und zu einem endlichen Definitivum zu gelangen . Wie aber

kann dies am leichteſten unbeſchadet der Intereſſen unſerer Anſtalt geſchehen ? Hier bieten ſich
zwei Wege dar ; die Selektenſchule kann ohne große und koſtſpielige Veränderungen ſich entweder

die definitive Anerkennung einer höheren Bürgerſchule mit der Berechtigung zu Entlaſſungs⸗
prüfungen erwerben oder in eine Realſchule II . Ordnung umgewandelt werden .

Faſſen wir den erſten Fall ins Auge , ſo fragt es ſich, was die Unterrichts⸗ und Prüfungs⸗
ordnung von einer ſolchen höheren Bürgerſchule verlangt . Nach den darüber mitgetheilten Be⸗

ſtimmungen müſſen die höheren Bürgerſchulen der genannten Art unter andern die 5 Klaſſen
von Sexta bis Secunda einer vollſtändigen Realſchule umfaſſen und im allgemeinen nach den⸗

ſelben Grundſätzen eingerichtet ſein , welche in der Inſtruktion für die Realſchulen aufgeſtellt
worden ſind . Der Kurſus der erſten Klaſſe ſolcher höheren Bürgerſchulen hat daher die Dauer

von zwei Jahren und das Lateiniſche gehört auch bei ihnen zu den obligatoriſchen
Gegenſtänden des Lehrplans .

Was nun die gegenwärtige proviſoriſche Organiſation unſerer Schule betrifft , ſo ent⸗

ſpricht dieſelbe genau den an eine höhere Bürgerſchule der genannten Art geſtellten Anforderun⸗
gen . Nur in einem freilich ſehr wichtigen Punkte weicht ſie von denſelben ab ; von dem lateini⸗

ſchen Unterricht für die Realſchüler iſt bis jetzt Abſtand genommen worden . Die Frage des

lateiniſchen Unterrichts für die Realſchulen iſt bereits ſo vielfach und gründlich erörtert worden ,
daß es faſt „ Holz in den Wald tragen “ heißt , noch einmal darauf zurückzukommen . Nichts
deſtoweniger können wir bei der Wichtigkeit des Gegenſtandes für unſere Schule nicht umhin ,
an dieſer Stelle uns kurz darüber auszuſprechen .

Es iſt wohl keinem Zweifel unterworfen und durch eine Jahrhunderte lange Erfahrung

beſtätigt , daß der lateiniſche Unterricht , gründlich betrieben , die beſte Grundlage bildet für die

Erlernung aller anderen Sprachen . Der Grund hiervon liegt einmal in der logiſchen und for⸗

malen Durchbildung dieſer Sprache , wie ſie theils in der genauen Begriffsbeſtimmung der ein⸗

¹) Dahin gehört der proviſoriſche Charakter der erſten Elementarklaſſe , deren wackerer Lehrer ſeit vier

Jahren auf eine definitive Anſtellung harrt , dahin gehören die proviſoriſchen , noch immer nicht geordneten
Gehaltsverhältniſſe der philologiſchen und Reallehrer an unſerer Schule .

[ 1869 ] 3
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zelnen Worte ¹), theils in ihrem Satz⸗ und Periodenbau hervortritt, dann aber auch in der gründ⸗
lichen Bearbeitung , welche ihre Grammatik und Lexikographie im Laufe der Zeit von ſo vielen

der ſcharfſinnigſten Köpfe erfahren hat . Hierzu kommt noch der ungeheuere Einfluß , den die

lateiniſche Sprache , Jahrhunderte hindurch in den Schulen gelehrt und von den Gebildeten aller
Nationen in Wort und Schrift gehandhabt , auf die Sprachen aller Kulturvölker , unſere Mut⸗

terſprache nicht ausgenommen , ausgeübt hat , ſo daß wir zum gründlichen Verſtändniß derſelben

des Lateiniſchen nicht entrathen können . Schließlich iſt bekannt , daß die beiden neuen Sprachen ,

welche in unſeren Schulen gelehrt werden , nämlich das Franzöſiſche und Engliſche , das erſte

ganz , das letztere zum Theil , ihre Wurzel im Lateiniſchen haben , und daß daher eine gründ⸗

liche Erlernung dieſer beiden Sprachen weſentlich durch die Kenntniß der lateiniſchen Sprache

bedingt iſt . Dieſe und andere Gründe ² ) haben das Miniſterium der geiſtlichen , Unterrichts⸗

und Medicinal⸗Angelegenheiten vermocht , das Latein unter die obligatoriſchen Unterrichtsgegen⸗

ſtände zunächſt der Realſchulen erſter Ordnung und der höheren Bürgerſchulen mit der Berech⸗

tigung zu Entlaſſungsprüfungen aufzunehmen . Was nun unſere Schule betrifft , ſo dürfte es

nach dem Wortlaute der angezogenen Beſtimmungen, inſofern nicht noch Modifikationen hinſicht⸗

lich derſelben eintreten , keinem Zweifel unterliegen , daß ſie , um definitiv als eine zu Abgangs⸗

prüfungen berechtigte höhere Bürgerſchule anerkannt zu werden , das Latein als obligatoriſchen

Lehrgegenſtand in den Unterrichtsplan aufnehmen muß . Sicherlich würde durch dieſe Einrichtung

die Gründlichkeit des Unterrichts , insbeſondere in den neueren Sprachen gewinnen und überdies

könnten unſere ſtudierenden Schüler , da der lateiniſche Unterricht bereits in VI ſeinen Anfang

nehmen würde , das Latein ein Jahr früher als ſeither beginnen . Unſere Anſtalt würde alsdann

im Weſentlichen eine ähnliche Einrichtung erhalten , wie ſie an der mit einem Progymnaſium

vereinigten höheren Bürgerſchule in Neuwied beſteht ³ ) . Zur Durchführung dieſes Planes würde

¹) Nicht ohne Grund behauptet daher der berühmte Rechtsgelehrte Fr . C. v. Savigny , daß die

römiſchen Rechtsquellen wegen des ſyſtematiſchen Reichthums und der charakteriſtiſchen Beſtimmtheit ihrer

Sprache noch lange die vorzüglichſten Quellen der Rechtswiſſenſchaft bilden werden .

²) S. Unterrichts⸗ und Prüfungsordnung , erläuternde Bemerkungen S. 5 u. ff.

R. : Realabtheilunug .
³) G. : Gymuaſialabtheilung .
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mindeſtens eine weitere philologiſche Lehrkraft , von der wir gegenwärtig durch die Güte des

katholiſchen Gemeindevorſtandes , wenn auch proviſoriſch , ½ beſitzen , erforderlich ſein .

Wir haben bisher nur die Gründe hervorgehoben , welche für den lateiniſchen Unterricht

an Realſchulen ſprechen ; allein wir dürfen nicht überſehen , daß ſich nicht unwichtige Bedenken ,
die allerdings zum Theil lokal ſind , dagegen erheben . Zunächſt iſt zu bemerken , daß die öffent⸗

liche Meinung , ein Faktor , der nicht gering anzuſchlagen , hier bisher entſchieden gegen den

lateiniſchen Unterricht war , welches wohl hauptſächlich darin ſeinen Grund hatte , daß bis jetzt

die große Mehrzahl der eine Realbildung ſuchenden Schüler ſich dem Kaufmannsfache widmete

und daher vor Allem Fertigkeit in den neueren Sprachen , im kaufmänniſchen Styl und im

Rechnen , nicht aber Latein begehrte . Dieſer Umſtand , verbunden mit der kurzen Dauer des

lateiniſchen Unterrichts für die Realſchüler ¹), war es auch , der uns im Jahre 1848 beſtimmte ,

den früher an unſerer Anſtalt für Alle verbindlichen lateiniſchen Unterricht von da an auf die

ſtudierenden Schüler zu beſchränken . Wird nun das Latein unter die für alle Schüler verbind⸗

lichen Unterrichtsgegenſtände aufgenommen , ſo iſt eine Verminderung der ſeither auf die übrigen

Fächer fallenden Stundenzahl , wenn die Schüler nicht zu ſehr überladen werden ſollen , dringend

geboten . Schließlich iſt für uns nicht zu überſehen , daß die ſtudierenden Schüler dadurch , daß

ſie den lateiniſchen Unterricht in den beiden unteren Klaſſen ganz , in den übrigen theilweiſe mit

den Realſchülern gemeinſchaftlich hätten , um ſo mehr in ihren Fortſchritten würden gehemmt

werden , als unter den letzteren noch lange Zeit manche ſein werden , welche eine höhere und

gründliche Ausbildung nicht erwerben wollen , oder können ²).

Würden nun dieſe Bedenken gegen das Latein , als obligatoriſchen Lehrgegenſtand für die

Realſchüler , als beſonders wichtig erſcheinen und die Behörden vermögen , auch fernerhin davon

Abſtand zu nehmen ; ſo bliebe noch ein zweiter Weg übrig , um zu einem Definitivum zu gelangen ,

nämlich die Verwandlung der Selektenſchule in eine Realſchule II . Ordnung . Wir haben be⸗

reits oben aus der Unterrichts⸗ und Prüfungsordnung den Abſchnitt über die weſentlichen Unter⸗

ſchiede der Realſchule I . und II . Ordnung mitgetheilt . Unter dieſen iſt hier für uns der wich⸗

tigſte , daß das Lateiniſche in ihnen zu den fakultativen Lehrgegenſtänden

¹ “) ) Der lateiniſche Unterricht war damals für die Realſchüler auf die II . und III . Klaſſe , jede mit einem

zweijährigen Lehrkurs beſchränkt , alſo nicht viel mehr als ein halber .

²) Die Klagen über die Ungleichartigkeit der die höheren Schulen beſuchenden Schüler ſind allgemein ,

und auch wir haben darunter zu leiden . Der Grund dieſer Erſcheinung , welche , wie jeder Schulmann weiß ,

äußerſt lähmend auf den Unterricht einwirkt , liegt darin , daß dem ſehr verſchiedenartigen Bedürfniß von

Schulbildung durch eine gehörige Abſtufung von höheren , mittleren und niederen Schulen bis jetzt noch nicht

gehörig entſprochen iſt .
3 *



— 20 —

gerechnet werden oder ganz wegfallen kann . Die einzige weſentliche Veränderung , die

in dieſem Falle an der jetzigen Einrichtung unſerer Schule vorzunehmen ſein würde , wäre die

Errichtung einer oberſten Klaſſe oder Prima . ¹)

Welche Entſcheidung aber auch von den Behörden getroffen werden mag , in allen Fällen ,

und hiermit kommen wir zum Schluß unſerer Erörterungen , bleibt der Bau eines neuen ge⸗

räumigeren Schulhauſes ein dringendes Bedürfniß . Es iſt überflüſſig , hier alle die Unzuträglich⸗

keiten und Nachtheile , welche ſehr beſchränkte Räumlichkeiten für eine Schule mit ſich bringen ,

und den ungünſtigen Einfluß , den dieſelben auf das ſittliche , intellektuelle und phyſiſche Wohl der

Schüler ausüben , hier des weiteren auseinanderzuſetzen . Soviel iſt gewiß , das Aufblühen unſerer

Schule iſt weſentlich von einem geräumigen , zweckmäßig eingerichteten Schulhauſe bedingt und

daher der Bau eines neuen Schulhauſes für uns eine Lebensfrage , deren Löſung wir den Be⸗

hörden nicht dringend , nicht warm genug ans Herz legen können .

¹) S. oben Seite 9 §. 3.



Unterrichtsplan
der Selektenſchule von ſtern 1869 an .

1 . Neligion .

A. Vorſchule .

2 . Klaſſe . ( Siebte Klaſſe . ) 3 Stunden wöchentlich . Einübung der pflichtſchuldigen Gebete .

Memorieren und Erklärung der erſten 50 Fragen des kleinen Katechismus .

1. Klaſſe . ( Sechſte Klaſſe . ) 2 Stunden wöchentlich . Der ganze kleine Katechismus , mit

Ausnahme des Abſchnittes über das heil . Bußſakrament , wird erklärt und memoriert ;

die ganze „ Kurze bibliſche Geſchichte “ von Schuſter wird erläutert und nacherzählt.

B. Höhere Bürgerſchule .

Sexta . 3 Stunden vöchentlich . Ausführlicher Unterricht über das heil . Bußſakrament ; aus

dem großen Katechismus die Lehre von den Quellen der Offenbarung und das erſte

Hauptſtück : Vom Glauben . Bibliſche Geſchichte : Ausführliche Geſchichte der Thatſachen

des alten Bundes , nach Schuſter .

Quinta . 2 Stunden wöchentlich . Katechismus , zweites Hauptſtück : Die Lehre von den Ge⸗

boten . Bibliſche Geſchichte : Geographie von Paläſtina nach Schulte ; Wiederholung der

Geſchichte des alten Bundes ; das Thatſächliche aus dem neuen Teſtamente .

Quarta . 2 Stunden wöchentlich . Katechismus : Lehre von den Sakramenten , ausführliche

Erklärung des heil . Altarsſakramentes in Rückſicht auf die erſte heil . Kommunion der

etwaigen Neukommunikanten . Bibliſche Geſchichte : Beleuchtung der gangbarſten Einwürfe ;

Erklärung und Memorieren des Lehrtheils der heil . Schrift , resp . der Sprüche und be⸗

ſonders der Weiſſagungen im alten , der Parabeln und Reden Jeſu im neuen Teſtamente .

Tertia und Sekunda . 2 resp . 3 Stunden wöchentlich ( 2 kombiniert , 1 Stunde für II . be⸗

ſonders ) . Rationelle Begründung der beſonders angegriffenen Offenbarungswahrheiten ;

Kirchengeſchichte unter Zugrundlegung der Geſchichte der chriſtlichen Kirche von Siemers .
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2 . Deutſche Sprache .

A. Vorſchule .

2. Klaſſe . ( Siebte Klaſſe ) . 14 Stunden wöchentlich . a . Unterabtheilung . Schreibleſen :

Vorübungen ; Behandlung der deutſchen Buchſtaben ; Leſen der lat . Druckbuchſtaben ; Ver⸗

bindungen bis zu mehrſilbigen Wörtern ; Schreiben und Leſen der Sätze , nach Kremer ' s Fibel .

b. Oberabtheilung . Leſen in dem Leſebuch für die unterſten Klaſſen der Volksſchulen in

Naſſau , zweite Abtheilung bis p. 71 ; ſachliche Erklärungen ; Abfragen des Inhalts .

Schriftliche Arbeiten : Abſchreiben aus dem Leſebuche ; freies Aufſchreiben diktierter oder

memorierter Sätze ; Aufſuchen verſchiedener Wortarten aus den Leſeſtücken . c. Unter⸗

und Oberabtheilung . Anſchauungsunterricht : Als Gegenſtände der Betrachtung dienen

Schule , Haus , Stadt , Feld , Wald , Natur und Menſchenleben in den 12 Monaten des

Jahres , theilweiſe nach den Bildern von Schreiber , Diefenbach u. a . ; Sprechübungen

in Verbindung mit dem Anſchauungsunterricht .

1. Klaſſe . ( Sechſte Klaſſe . ) 8 Stunden wöchentlich . Leſen in dem Leſebuch für die unterſten

Klaſſen der Volksſchulen in Naſſau , zweite Abtheilung bis zu Ende . Beſprechung von

Gedichten mit ſachlichen und ſprachlichen Erläuterungen , ſowie Memorieren derſelben .

Grammatik : a. Aus der Satzlehre : der einfache Satz ; Subjekt , Prädikat , Attribut ,

Objekt ; b. Aus der Wortlehre : Kenntniß des Subſtantivs , Pronomens , Adjektivs , Verbs ,

Numerals und der Präpoſition , ferner Deklination , Komparation und Konjugation in

aktiver Form ; Wortbildung durch Ableitung und Zuſammenſetzung . Schriftliche Arbeiten :

Diktate und grammatiſche Aufgaben .

B. Höhere Bürgerſchule .

Sexta . 6 Stunden wöchentlich . Leſen , Erklären , Wiedererzählen von Gedichten und Proſa⸗

ſtücken , Memorieren paſſender Gedichte nach H. Bone ' s deutſchem Leſebuch für die unteren und

mittleren Klaſſen der Gymnaſien . Grammatik : Die Lehre vom einfachen und zuſammenge⸗

zogenen Satze , ſowie das Wichtigſte aus der Wort⸗ und Wortbildungslehre nach Lüben ' s

„Ergebniſſe des grammatiſchen Unterrichts “, an Beiſpielen der Leſeſtücke nachgewieſen und

erklärt . Schriftliche Arbeiten : Diktate , grammatiſche und orthographiſche Uebungen ;

im zweiten Semeſter kleine Aufſätze erzählenden Inhalts .

Quinta . 4 Sturnden wöchentlich . Leſen und Erklären paſſender Stücke , Memorieren und

Vortragen von Gedichten nach Bone ' s Leſebuch . Grammatik nach Lüben : Wiederholung

der Lehre vom einfachen und zuſammengezogenen Satze ; Erklärung der Satzverbindungen

und der leichteren Satzgefüge und Fortſetzung der Wort⸗ und Wortbildungslehre , Alles
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im Anſchluſſe an das Leſebuch. Schriftliche Arbeiten : Diktate , grammatiſche Uebungen

abwechſelnd mit kleinen Aufſätzen .

Quarta . Stunden wöchentlich . Leſen und Erklären proſaiſcher und poetiſcher Stücke aus

dem Leſebuche von Bone mit mündlichen Uebungen im Auffaſſen und Wiedergeben des

Inhalts und im Vortrag von Gedichten . Grammatik nach Lüben im Anſchluß an die

Lektüre : Wiederholung und Erweiterung der Lehre vom Satzgefüge ; Periodenbau ; Inter⸗

punktionslehre nnd Unterſchied der ſtarken und ſchwachen Deklination und Konjugation ;

gelegentliche Mittheilungen aus der Onomatik und Synonymik . Schriftliche Arbeiten :

Orthographiſche Diktate , bei denen beſonders auch auf die Fremdwörter Rückſicht ge⸗

nommen wird ; Aufſätze erzählenden Inhalts , auch von Selbſterlebtem ; Beſchreibungen

nach vorgängiger genauer Beſprechung , beſonders auch der Anordnung . Das bis zu dieſer

Stufe zu erreichende Ziel iſt ſicheres , deutliches , ſinngemäßes , die Interpunktion be⸗

achtendes Leſen ; richtiges Sprechen und Schreiben .

Tertia . 3 Stunden wöchentlich . Leſen und Erklären proſaiſcher und poetiſcher Stücke aus

dem deutſchen Leſebuche für die mittleren Klaſſen höherer Lehranſtalten von H. Viehoff ;

beſonders Gedichte der epiſchen Lyrik ; gleichzeitig die nöthige Belehrung über Versmaß

und allgemeine metriſche Geſetze ; Uebungen im mündlichen Wiedergeben und Umformen

des Geleſenen , ſowie im Vortragen von Gedichten ; kleine freie Vorträge aus dem Gebiete

der griechiſch⸗römiſchen und deutſchen Geſchichte . Grammatik : Eine zuſammenfaſſende

Ueberſicht über die Satz⸗ und Formenlehre ; fortgeſetzte Belehrungen über Synonymik

und Onomatik . Zu benutzen für die letztere iſt das onomatiſche Wörterbuch von J . Kehrein .

Schriftliche Arbeiten : Erklärung ſynonymiſcher Wörter ; Aufſätze über vorher beſprochene

Themata erzählenden Inhalts , oder Beſchreibungen von Natur⸗ und Kunſtgegenſtänden ,

die den Schülern bekannt ſind ; Anleitungen zum Disponieren von geleſenen Stücken ; von

Zeit zu Zeit Ueberſetzungen aus fremden Sprachen , wobei Gelegenheit genommen wird ,

auf die Unterſchiede der deutſchen Syntax von der der andern Sprachen hinzuweiſen .

Das Ziel des deutſchen Unterrichts bis zu dieſer Stufe iſt : Richtige und klare Auf⸗

faſſung des Geleſenen und Gehörten ; korrekte und geordnete mündliche und ſchriftliche

Ausdrucksweiſe .

Da der Kurſus dieſer Klaſſe zweijährig iſt , ſo findet in dem Penſum beider Jahre

ein angemeſſener Wechſel ſtatt .
„

Sekunda . 3 Stunden wöchentlich . Leſen und Erklären proſaiſcher und poetiſcher Stücke aus

dem Leſebuche ( demſelben wie bei III ) oder nach freier Wahl aus den deutſchen Klaſ⸗

ſikern ; fortgeſetzte Anleitung zum Disponieren und Aufſuchen der Dispoſition geleſener

Stücke ; Erläuterung des Weſens der Hauptdichtungsarten und der Unterſchiede der



metriſchen Form an Beiſpielen aus dem Leſebuch oder ausgewählten deutſchen Schrift⸗

ſtellern , die nöthigen Mittheilungen über das Zeitalter und Leben der Dichter . Reci⸗

tationen und freie Vorträge , deren Stoff aus der Geſchichte oder Privatlektüre ent⸗

nommen wird . Styliſtik : das Wichtigſte aus der Rhetorik und der Dispoſitionslehre ;

die Hauteigenſchaften eines guten Styls werden an muſtergültigen Beiſpielen nachge⸗

wieſen . Aufſätze mit vorangeſtellter Dispoſition ; Ueberſetzungen aus fremden Sprachen .

Wegen des zweijährigen Lehrkurſus dieſer Klaſſe gilt auch hier hinſichtlich des an⸗

gemeſſenen Wechſels in dem Penſum beider Jahre die Bemerkung wie bei III .

3 . Franzöſiſche Sprache .

Sexta . 6 Stunden wöchentlich . Regeln über die Ausſprache ; Leſeübungen . Die regelmäßige

Formenlehre und zwar die Deklination und die Konjugation der Hülfszeitwörter avoir

und étre . Mündliche und ſchriftliche Ueberſetzung der darauf bezüglichen Uebungsſtücke .

Memorieren der dazu gehörigen Vocabeln . Leſebuch Plötz I . Theil .

Quinta . 5 Stunden wöchentlich . Wiederholung des grammatiſchen Penſums von Sexta und

Erweiterung deſſelben durch die Fürwörter , Zahlwörter , Konjugation der regelmäßigen

Zeitwörter , Theilungsartikel , die Puralbildung , die fragenden und verneinenden und die

fragend⸗verneinenden Satzformen , einige unregelmäßige Verben . Mündliche und ſchrift⸗

liche Ueberſetzungen aus dem Franzöſiſchen in ' s Deutſche und umgekehrt. Außer den

Vocabeln werden kleine Sätze , Verſe und Fabeln auswendig gelernt . Plötz I . Theil .

Quarta . 5 Stunden wöchentlich . Wiederholung des grammatiſchen Penſums von V. , ferner

die rückbezüglichen und unperſönlichen Verben , die Konjugation der unregelmäßigen Ver⸗

ben , die Lehre vom Artikel und von den Kaſus ; das Wichtigſte über die Wortſtellung . Münd⸗

liche und ſchriftliche Uebungen , die ſich darauf beziehen . Leſen und Ueberſetzen leichter

Stücke aus Lüdecking ' s Leſebuch I. , Konverſation über die geleſenen Stücke . Memorieren

oder Erzählen derſelben . Plötz Grammatik , Lüdecking I .

Tertia . 6 Stunden wöchentlich . Wiederholung des grammatiſchen Penſums von IV und

weiter die Lehre von den tempora und modi , mündliche und ſchriftliche Ueberſetzung aus

Plötz Grammatik , Lektüre und Ueberſetzung aus Lüdecking ' s Leſebuch I . , nebſt ſich daran

ſchließenden Konverſations⸗Uebungen über die geleſenen Stucke , Diktate , Extemporalien ,

Memorieren und Erzählen des Geleſenen .

Secunda . 6 Stunden wöchentlich . Wiederholung der Formenlehre . Erweiterung und fort⸗

geſetzte Einübung der wichtigſten ſyntaktiſchen Regeln , mündliche und ſchriftliche Exercitien



und Extemporalien . Die Wortbildungslehre . Gallicismen und Synonymen . Leichte Auf⸗
ſätze . Leſen und Erklären von Stücken aus Chreſtomathien , nebſt ſich daran ſchließenden
Konverſationsübungen . Kurze literariſche Mittheilungen . Lektüre von Schriften wie

Montesquieu : Considérations ; Michaud : histoire de la 3* Croisade ; Ségur :
Histoire de Napoléon ; Voltaire : Charles XII ; Thiers : Bonaparte en Egypte ;
Rollin etc . und für die Lateinſchüler : Les sept Rois de Rome , beſonders für dieſelben

bearbeitet von H. Wedewer .

4 . Engliſche Sprache .

Die engliſche Sprache beginnt in Quinta , nachdem die Schüler die grammatiſchen
termini an der Mutterſprache kennen gelernt und die erſten Schwierigkeiten im Franzöſiſchen
überwunden haben .

Quinta . 6 Stunden wöchentlich . Regeln über die Ausſprache mit Leſeübungen ; Einführung
in die regelmäßige Formenlehre durch mündliche und ſchriftliche Ueberſetzung engliſcher

Sätze ins Deutſche und umgekehrt ; Memorieren der in den engliſchen Stücken vor⸗

kommenden Vokabeln , nach Degenhardt ' s engliſchem Lehrgang , Elementarkurs 1. Abthlg .

Quarta . 5 Stunden wöchentlich . Einführung in die unregelmäßige Formenlehre durch münd⸗

liche und ſchriftliche Ueberſetzung engliſcher und deutſcher ſich an dieſelbe anſchließender Sätze ;

Ueberſetzung , Erklärung und Memorieren kleiner engliſcher Stücke nach Degenhardt ' s

Elementarkurs ; Anleitung zur engliſchen Konverſation nach Munde ' s erſtem Unterricht .

Tertia . 4 Stunden wöchentlich . Syntax : Einübung der Regeln durch mündliche und ſchrift⸗

liche Ueberſetzungen nach Callin ' s Elementarbuch II . Gang . Lektüre : Ueberſetzung engli⸗

ſcher Stücke ins Deutſche , Erklärung und Beſprechung derſelben in engliſcher Sprache

nach Callin ' s engliſchem Leſebuche II . Memorierübung : Auswendiglernen dittierter engli⸗

ſcher Anekdoten ; Anleitung zur Konverſation nach Munde ' s erſtem Unterricht .

Secunda . 3 Stunden wöchentlich . Fortſetzung der Syntax nebſt ſich daran ſchließenden ſchrift⸗—
lichen Exercitien und Extemporalien nach Callin ' s Elementarbuch II . Leſen und Erklären

geſchichtlicher und beſchreibender Abſchnitte aus Chreſtomathien wie der von Lüdecking

oder Callin , oder auch ganzer Schriften wie Goldsmith ' s Vicar of Wakefield ; W.

Scotts tales of a grandfather etc . Anleitung zur Konverſation , Memorieren geeig⸗

neter Gedichte und proſaiſcher Stellen .

[ 1869 ] 4
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5 . Geſchichte .

A. Vorſchnle .

1. Klaſſe . ( Sechste Klaſſe . ) 2 Stunden wöchentlich . Iſraelitiſche und aegyptiſche Geſchichte

nach Welter I.

B. Höhere Bürgerſchule .

Sexta . 2 Stunden wöchentlich . Geographiſche Ueberſicht der alten Welt ; Repetition der ägypti⸗

ſchen Geſchichte , das Wichtigſte aus der Geſchichte der Phönizier , Babylonier , Aſſyrer ,

Meder und Perſer bis zum Beginn der ſogenannten Perſerkriege nach Welter I .

Quinta . 2 Stunden wöchentlich . Geographiſche Ueberſicht Altgriechenlants ; Geſchichte der

Griechen bis zum Tode Alexanders des Großen nach Welter I .

Quarta . 2 Stunden wöchentlich . Geographiſche Ueberſicht Altitaliens ; Geſchichte der Römer

bis zum Untergang des weſtrömiſchen Reichs nach Welter I .

Tertia . 2 Stunden wöchentlich . Geſchichte Deutſchlands von der Völkerwanderung bis zum

weſtphäliſchen Frieden nach Giefers I .

Secunda . 2 Stunden vöchentlich . Wiederholung des Penſums der III ; Fortſetzung der

deutſchen Geſchichte von dem weſtphäliſchen Frieden bis auf die neuere Zeit mit beſonde⸗

rer Berückſichtigung der Preußiſchen Geſchichte und der gleichzeitigen Geſchichte Frank⸗

reichs und Englands nach Giefers II . Repetition und Vervollſtändigung der alten Ge⸗

ſchichte durch genauere Darſtellung der in der obern Klaſſe verſtändlichen Verhältniſſe

der Staatsverfaſſung , Geſetzgebung , Religion und Kultur .

Der vorſtehende Stoff iſt in angemeſſener Weiſe auf die beiden Jahre zu vertheilen .

6 . Geographie .

A. Vorſchule .

1. Klaſſe . ( Sechſte Klaſſe ) . 2 Stunden wöchentlich . Heimatskunde , unterſtützt durch Zeichnen

an der Wandtafel .

B. Höhere Bürgerſchule .

Sexta . 2 Stunden wöchentlich . Die allgemeinen Grundbegriffe aus der phyſiſchen und mathe⸗

matiſchen Geographie ; eine hydro⸗orographiſche Ueberſicht der Erdoberfläche . Orientierung

am Globus und auf den Landkarten . Uebungen im Kartenzeichnen . Leitf . von Graßmann

und Pütz .
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Quinta . 2 Stunden wöchentlich . Wiederholung des geographiſchen Penſums von IV . Die

Erdtheile , insbeſondere Europa und deſſen Hauptländer außer Deutſchland , mit den

wichtigſten Flüſſen , Gebirgen und Oertern nach Graßmann und Pütz . Uebungen im

Kartenzeichnen .

Quarta . 2 Stunden wöchentlich . Wiederholung und Erweiterung der mathematiſchen Geo⸗

Seite 27 iſt nach Quarta einzuſchieben :

Tertia . 2 Stunden wöchentlich . Europa und zwar die nicht deutſchen Länder ; Deutſchland ,

insbeſondere der preußiſche Staat mit Berückſichtigung der Verkehrswege , Bodenverhält⸗

niſſe und Produkte . Uebungen im Kartenzeichnen . Lehrbuch wie oben .

Lehrb . w. oben . Ausführliche Behandlung der mathematiſchen Geographie nach Schödler ' s

Aſtronomie .

7 . Naturwiſſenſchaften .

A. Vorſchule

1. Klaſſe ( Sechste Klaſſe ) . 2 Stunden wöchentlich . Anſchauungsunterricht über naheliegende

Gegenſtände aus allen drei Naturreichen .

B. Höhere Bürgerſchule .

Sexta . 2 Stunden wöchentlich . Naturgeſchichte . Im Sommer Uebung im Beſchreiben von

einzelnen Pflanzentheilen , beſonders Blättern , zur Uebung im Unterſcheiden und Be⸗

zeichnen . Betrachtung der wichtigſten einheimiſchen Holzgewächſe . Im Winter Beſchreibung

von in der Natur verglichenen oder ausgeſtopften Säugethieren und Vögeln nach Lüben

II . Kurſus . Mittheilungen über die Lebensweiſe der Thiere .

Quinta . 2 Stunden wöchentlich . Naturgeſchichte . Im Sommer Wiederholung des Penſums

von VI . Fortgeſetzte Uebung im Beſchreiben von Pflanzentheilen , beſonders von dem

Blüthenſtande und den Organen der Blüthe . Kennenlernen der in unſern Gärten am

meiſten verbreiteten Zierpflanzen . Im Winter Beſchreibung , Vergleichung und Gruppirung

ausgeſtopfter Säugethiere und Vögel nach Lüben II . Kurſus .

Quarta . 2 Stunden wöchentlich . Im Sommer Beſchreibung einheimiſcher Pflanzen , Merk⸗

male einiger leicht kenntlichen natürlichen Familien ; die wichtigſten landwirthſchaftlichen
4 *
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Küchengewächſe . Anleitung zur Anlegung von Herbarien . Im Winter Säugethiere ,

Amphibien , Fiſche ; Vergleichung von größeren Inſekten , namentlich von Käfern und

Schmetterlingen , nebſt Gruppirung derſelben zu natürlichen Familien .

Tertia . a. Naturgeſchichte , 2 Stunden wöchentlic . Im Sommer Einübung der Klaſſen

des Linné ' ſchen Syſtems , zumeiſt an den zur Beſchreibung kommenden Pflanzen . Natür⸗

liche Familien , welche beſtimmten Abtheilungen des Linné ' ſchen Syſtems entſprechen,

unter Berückſichtigung officineller und giftiger Gewächſe . Excurſionen . Im Winter Zer⸗

gliederung und Beſchreibung von Repräſentanten aller Inſektenordnungen . Syſtem der

Wirbelthiere nach Vergleichung vorgezeigter Exemplare . Auch wird eine Ueberſicht der

Eintheilung des Mineralreichs gegeben mit Hervorhebung deſſen , was in der Umgegend

vorkommt .

b . Phyſik , 2 Stunden wöchentlich . Vorbereitender Unterricht . Allgemeine Eigen⸗

ſchaften der Körper . Die wichtigſten Erſcheinungen auf dem Gebiete der Wärme , des

Magnetismus , der Electricität und Mechanik .

Secunda . a. Naturgeſchichte , 2 Stunden wöchentlich . Im Sommer Uebung im ſelbſtändigen

Beſtimmen der wichtigſten Familien von Pflanzen nach einer geeigneten Localflora .

Natürliches Syſtem der Pflanzenkunde , mit Berückſichtigung der Verbreitung . Das Wich⸗

tigſte aus der Anatomie und Phyſiologie der Pflanzen . Im Winter ſyſtematiſche Ueber⸗

ſicht der wirbelloſen Thiere . Die innere Organiſation der Wirbelthiere und im Anſchluß

daran das Wichtigſte von der Anatomie und Phyſiologie des menſchlichen Körpers , ſoweit

es für die Schule nothwendig und für die Schüler geeignet iſt . Geographiſche Ver⸗

breitung der Thiere und Pflanzen . Einiges aus der Flora und Fauna der Vorwelt .

b . Phyſik und Chemie . 4 Stunden wöchentlich . Im erſten Jahre ausführlichere

und ſyſtematiſche Behandlung der Wärme , des Magnetismus und der Electricität ; im

zweiten Jahre Mechanik , Schall , Licht , nach Brettner . Aus der Chemie im erſten Jahre

die Metalloide und ihre wichtigſten Verbindungen ; im zweiten Jahre die Metalle und

ihre wichigſten Verbindungen nach Stöckhardt . In beiden Jahren Berückſichtigung der

Stöchiometrie .

S . Mathematik und Rechnen .

A. Vorſchule .

2 . Klaſſe . ( Siebte Klaſſe . ) 6 Stunden wöchentlich . a. Unterabtheilung : Die 4 Spezies

im Zahlenkreis von 1 — 20 nach Grube . b. Oberabtheilung : Die 4 Spezies im Zahlen⸗

kreis von 1 — 100 nach Grube .
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1. Klaſſe . ( Sechste Klaſſe . ) 6 Stunden wöchentlich . Die vier Species in reiner Zahl in

beliebigem Zahlenkreis nach Kieffer II . 1. und 2.

B. Höhere Bürgerſchule .

Sexta . a. Rechnen , 4 Stunden wöchentlich . Die vier Species in unbenannten und benannten ,

ganzen und gebrochenen Zahlen ; Einübung der wichtigſten Maße , Münzen und Gewichte ;

Reſolvieren und Reducieren ; Zeitberechnung nach Kieffer III . 1 und 2. b . Geometrie ,
2 Stunden wöchentlich . Beſchreibung und Vergleichung der Prismen , Pyramiden und

regulären Körper ; Entwicklung der Begriffe : Körper , Fläche , Linie , Punkt , Winkel ,

Rechteck , Parallelogramm , Dreieck , Vieleck ; vielfache Uebung im Linearzeichnen .

Quinta . a. Rechnen , 4 Stunden wöchentlich . Wiederholung der Bruchrechnung ; einfache und

zuſammengeſetzte Regel⸗de⸗tri mit gerader und entgegengeſetzter Schlußfolge nach dem

Zweiſatz nach Gruber IV . b. Geometrie , 2 Stunden wöchentlich . Viſſenſchaftliche
Geometrie auf anſchaulicher Baſis . Einübung der Grundſätze , Lehrſätze : Neben⸗ und

Scheitelwinkel , Parallellinien , Drei⸗ , Vier⸗, und Vielecke , die leichteren Sätze vom Kreis

mit Ausſchluß derjenigen Sätze , welche ſich auf die Aehnlichkeitslehre beziehen , vielfache

Uebung im Linearzeichnen .

Quarta . a. Rechnen nach Gruber IV , 3 Stunden wöchentlich . Wiederholung des Vorher⸗

gegangenen . Geſellſchafts⸗ und Miſchungsrechnung ; die Lehre von den Decimalbrüchen ;

Verwandlung gemeiner Brüche in Decimalbrüche und umgekehrt . b. Geometrie , 2 Stunden

wöchentlich . Repetition . Wiſſenſchaftliche Geometrie nach Kambly I . : Neben⸗ und Scheitel⸗

winkel , Parallellinien , Lehre vom Drei⸗ und Vierecke , pythagoräiſcher Satz ; leichtere Kon⸗

ſtruktionsaufgaben .

Tertia . a. Rechnen nach Gruber IV . 2 Stunden wöchentlich . Kaufmänniſche Rechnungs⸗

arten mit den erforderlichen Wiederholungen des Penſums der vorhergehenden Klaſſen .

b. Arithmetik nach Colenſo , 2 Stunden wöchentlich . Die Grundoperationen in allge⸗

meinen Zahlzeichen ; Ausziehung der Quadrat⸗ und Kubikwurzeln ; Proportionen , Gleichun⸗

gen des erſten Grades mit einer Unbekannten . c. Geometrie nach Kambly I . , 2 Stun⸗

den wöchentlich . Wiederholung des Vorhergegangenen . Aehnlichskeitslehre ; Kreislehre mit

Ausſchluß der Kreisberechnung ; Flächenberechnung ; Körperberechnung ; Konſtruktionsaufgaben .

Secunda . 6 Stunden wöchentlich . a. Rechnen nach Amthor : Uebungen im kaufmänniſchen

Rechnen . b. Arithmetik nach Lauteſchläger : Wiederholung . Gleichungen des erſten Grades

mit mehreren Unbekannten ; Potenzen und Wurzeln ; Gleichungen des zweiten Grades ;

arithmethiſche und geometriſche Progreſſionen ; Zinſeszins⸗ und Rentenrechnung . c. Geo⸗

metrie nach Kambly II . und III . : Wiederholung ; Kreisrechnung ; ebene Trigonometrie ;

Stereometrie ; vielfache Aufgaben ; Beginn der algebraiſchen Geometrie .
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9 . Zeichnen .

A. Vorſchule .

1. Klaſſe . ( Sechste Klaſſe . ) 2 Stunden wöchentlich . Anfangsgründe des Freihandzeichnens :

Linien in verſchiedener Richtung ; Verbindung derſelben zu einfachen Figuren .

B. Höhere Bürgerſchule .

Sexta . 2 Stunden wöchentlich . Freihandzeichnen : Verbindung gerader und krummer Linien .

Abſchätzung von Maßen und Winkeln , deren Zuſammenſetzung zu einfachen Figuren , Band⸗

verſchlingungen ꝛc.

Quinta . 2 Stunden wöchentlich . Freihandzeichnen : Die erſten Elemente des perſpektiviſchen

Zeichnens . Zeichnen nach Holzkörpern . Die ſcheinbaren Veränderungen , welche die Körper

je nach Veränderung des Standortes erleiden , werden erläutert ; zugleich wird eine Er⸗

klärung der Wirkung des Lichts auf die Körperflächen gegeben , und die verſchiedenen

Körper , zunächſt mit ebenen Flächen , mit Schatten gezeichnet . Auf dieſer Stufe beginnt

das Freihandzeichnen nach Vorlegeblättern , bis zu Geſichtstheilen , zunächſt im Umriß , bis⸗

weilen mit Andeutung von Schatten .

Quarta . 2 Stunden wöchentlich . a. Geometriſches Zeichnen : Anleitung in der Handhabung

von Lineal und Zirkel , ſowie in den Elementen des architektoniſchen Reißens ( darſtellende

Geometrie . ) Lehre der Projektion auf 2 Ebenen . Drehung der Flächen im Raume in

Grund und Aufriß . b. Vermehrte Uebung im Freihandzeichnen nach Körpern , ins⸗

beſondere nach Gypſen : Ornamente , Blattformen u. ſ. w. Daneben fortgeſetztes Zeichnen

nach Vorlegeblättern , zu denen nun auch landſchaftliche Darſtellungen gehören . Weitere

Entwicklung der Perſpektive : Zeichnen nach Körpern in mannigfach wechſelnder , näherer

und entfernterer Stellung . Lehre vom Verſchwindungspunkt .

Tertia . 2 Stunden wöchentlich . a. Geometriſches Zeichnen : Fortſetzung der darſtellenden

Geometrie . Drehung der Körper im Raume ; Anfang der Schattenkonſtruction . b. Frei⸗

handzeichnen ; nach Vorlegeblättern : Arabesken , Thiere , Köpfe und ganze Figuren , mit⸗

unter auch ganz ausgeführte Landſchaften . Zeichnen nach Gypſen bis zu ausgeführten

Köpfen . In der Perſpektive iſt der Unterricht fortzuſetzen bis zum Zeichnen von Zim⸗

mern und verſchiedenen zuſammengeſetzten Gegenſtänden .

Secunda . 2 Stunden wöchentlich . a. Geometriſches Zeichnen : Fortſetzung der Projektions⸗

lehre , der Schattenkonſtruktion ; Perſpektive . Aufnahme von Apparaten , Maſchinen ꝛc.

mit praktiſcher Anwendung der Projektionslehre , Schattenkonſtruktion und Perſpektive .

b. Fortgeſetzte Uebung im Freihandzeichnen nach ſchwierigen Vorlegeblättern , nach Gyps⸗

modellen , Pflanzen und Gegenſtänden nach der Natur .



10 . Schreiben .

A. Vorſchule .

2 . Klaſſe . ( Siebte Klaſſe . ) 3 Stunden wöchentlich . Schreiben in Verbindung mit dem

Leſeunterricht . Ueberdies beſondere Uebungen im Schönſchreiben des kleinen und großen

Alphabets , leichter Wörter und Sätze .

1. Klaſſe . ( Sechste Klaſſe . ) 4 Stunden wöchentlich . Uebungen in deutſcher und engliſcher

Großſchrift im Takt und nach Vorlagen .

B. Höhere Bürgerſchule .

Sexta . 3 Stunden wöchentlich . Deutſche und engliſche Schrift in mittlerer Größe nach Vor⸗

ſchriften .

Quinta . 3 Stunden wöchentlich . Deutſche und engliſche Schrift in verſchiedener Größe ;

Taktſchreiben .

Quarta . 2 Stunden wöchentlich . Wie in der vorigen Klaſſe .

Tertia . 2 Stunden wöchentlich . Wie in der vorigen Klaſſe .

Secunda . 2 Stunden wöchentlich . Wie in der vorigen Klaſſe ; ferner Zierſchriften : Gothiſch ,

Ronde , Fraktur , Kanzlei ; die Progymnaſialſchüler griechiſche Schrift .

11 . Singen .

A. Vorſchule .

1. Klaſſe . ( Sechste Klaſſe . ) 2 Stunden wöchentlich . Kenntniß der Noten im Umfange des

Notenſyſtems , Pauſe ; Art der Noten und Pauſen , deren Kennzeichen und Werth . Leichte

Treffübungen ; Einüben ein⸗ und zweiſtimmiger Lieder .

B. Höhere Bürgerſchule .

Sexta . 2 Stunden wöchentlich . Kombiniert mit der erſten Klaſſe der Vorſchule .

Quinta . 2 Stunden wöchentlich . Wiederholung des vorhergehenden Kurſus ; Kenntniß und

Werth der Noten mit Punkten ; die Intervalle im Umfang der Oktave ; einſtimmige

Uebungen in der natürlichen Tonleiter ; rhythmiſche Uebungen und Einüben ein⸗ und

zweiſtimmiger Lieder und Chöre .

Quarta . 2 Stunden wöchentlich . Wiederholung des vorigen Penſums ; Schlüſſel , Verſetzungs⸗

zeichen , vom Takt ; Kenntniß der gangbarſten Dur⸗ und Molltonarten ; Einüben mehr⸗

ſtimmiger Lieder und Chöre .
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1 2 . Turnen .

A. Vorſchule .

2 . Klaſſe . ( Siebte Klaſſe . ) 2 Stunden wöchentlich . Ordnungs⸗ und Freiübungen nach Spieß .

1. Klaſſe . ( Sechste Klaſſe . ) 2 Stunden wöchentlich . Kombiniert mit der zweiten Klaſſe .

B. Höhere Bürgerſchule .

Sexta . 2Stunden wöchentlich . Ordnungs⸗ und Freiübungen . Einfache Klettergang⸗ , Sprung⸗

und Stützübungen an den entſprecheuden Geräthen .

Quinta . 2 Stunden wöchentlich . Uebungen am Reck und Barren , an der ſchrägen und

wagrechten Leiter , an dem Tau , der Streckſchaukel , dem Bock , dem Schwengel . Rundlauf .

Quarta . 2 Stunden wöchentlich . Fortgeſetzte Uebungen am Reck , Barren , Leiter , Stan⸗

gen , Tau , Maſt u. ſ. w.

Tertia . 2 Stunden wöchentlich . Uebungen im Ballwerfen , Sturmlaufen , Ringen , an den

Gerüſten , auf dem Schwebebalken , militäriſche Vorübungen .

Secunda . 2 Stunden wöchentlich , mit Tertia kombiniert .

C. Progymnaſium .

Dieſes umfaßt gegenwärtig 3 Abtheilungen , die beiden unteren mit je einjährigem und

die oberſte mit zweijährigem Lehrkurſus ; dieſelben laufen den Klaſſen V, IV und III parallel .

1 . Lateiniſche Sprache .

Quinta . ( Sexta des hieſigen Gymnaſiums . ) 8 Stunden wöchentlich . Die regelmäßige For⸗

menlehre : Deklination und Konjugation mit Einſchluß der Deponentia , Genusregeln ,

Komparation , Zahlwörter ( Kardinal⸗ und Ordinalzahlen ) , Pronomina , Präpoſitionen

nach der Grammatik von Schmidt , mündliche und ſchriftliche Ueberſetzungsübungen aus

Spieß I . Theil im Anſchluß an die Grammatik . Memorieren von Vokabeln und Sätzen .

Quarta . ( Qunnta des hieſigen Gymnaſiums . ) 8 Stunden wöchentlich . Wiederholung der

regelmäßigen , Einübung der unregelmäßigen Formenlehre mit fortlaufenden Ueberſetzungs⸗

übungen im Anſchluß an die Grammatik von Schmidt ; Retrovertieren geleſener lateini⸗

ſcher Stücke . Die hauptſächlichſten ſyntaktiſchen Regeln werden an Beiſpielen nachge⸗

wieſen und eingeübt nach Spieß II . Theil . Memorieren von Vokabeln und Sätzen ; be⸗

ſonders werden paradigmatiſche Sätze auswendig gelernt .
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Tertia b. ( Quarta b des hieſigen Gymnaſiums . ) 8 Stunden wöchentlich . Wiederholung der

Formenlehre ; Syntax der Kaſus und einzelne wichtige Regeln der weiteren Syntax an

Beiſpielen eingeübt nach Ellendt⸗Seyffert und Krebs Anleitung . Mündliches und ſchrift⸗

liches Ueberſetzen ins Lateiniſche , im Anſchluß an die Grammatik . Lektüre : Cornelius

Nepos oder eine geeignete Chreſtomathie oder tirocinium poeticum . Gegen Ende des

Schuljahrs ausgewählte Fabeln des Phaedrus . Memorieren von paradigmatiſchen Sätzen ,

Abſchnitten , Fabeln .

Tertia a. ( Quarta a des hieſigen Gymnaſiums . ) 8 Stunden wöchentlich . Wiederholung

der Kaſuslehre , Syntat der Tempora und Modi ; mündliche und ſchriftliche Ueberſetzun⸗

gen im Anſchluß an die Grammatik von Ellendt⸗Seyffert und Krebs Anleitung als häus⸗

liche Aufgaben und Extemporalien . Lektüre : Julius Cäſar ' s bellum gallicum und

Ovid ' s Metamorphoſen mit Auswahl , hierbei das Erforderliche aus der Proſodie und

Metrik . Memorieren geeigneter proſaiſcher und poetiſcher Abſchnitte .

2 . Griechiſche Sprache .

Tertia b. ( Quarta b des hieſigen Gymnaſiums ) . 5 Stunden wöchentlich . Die regelmäßige For⸗

menlehre bis einſchließlich der verba pura non contracta , verba muta und liquida in

Verbindung mit den Akcentregeln ; mündliches und ſchriftliches Ueberſetzen aus dem Griechi⸗

ſchen ins Deutſche und im zweiten Semeſter auch umgekehrt im Anſchluß an die Gram⸗

matik von Buttmann und das griechiſche Leſebuch von Jacobs . Memorieren von Voka⸗

beln und Sätzen .

Tertia a. ( Quarta a des hieſigen Gymnaſiums ) als Oberabtheilung mit Tertia b vereinigt .

5 Stunden wöchentlich . Wiederholung des Penſums vom III ; ferner die verba con -

tracta , auf — ¹ und die unregelmäßigen nebſt den Präpoſitionen nach Buttmann ' s

Grammatik ; Ueberſetzen aus dem Leſebuch und Memorieren wie in III ; im letzten

Semeſter Einführung in Xenophon ' s Anabaſis und Homer ' s Odyſſee nebſt dem Wichtigſten

aus der homeriſchen Formenlehre und den nöthigen literariſchen Mittheilungen über

die zu leſenden Autoren .

Hinſichtlich der Theilnahme der Progymnaſialſchüler an den übrigen Lehrgegenſtänden , ſowie der

Vertheilung der Unterrichtsgegenſtände unter die einzelnen Lehrer verweiſen wir auf die nachſtehenden Pläne .

[ 1869 ] 5
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Schulnachrichten .

I . Chronik der Auſtalt .

Aus dem verfloſſenen Schuljahre , welches am 20 . April v. J . mit der Prüfung und

Einweiſung der aufgenommenen Schüler in ihre Klaſſen ſeinen Anfang nahm , beehren wir uns

Folgendes zu berichten :

1) Der Geſundheitszuſtand der Lehrer und Schüler war im ganzen ein normaler und

der Unterricht hatte einen ungeſtörten und regelmäßigen Verlauf . Am meiſten zu bedauern war

das andauernde Unwohlſein unſers wackern Kollegen , des Herrn Kremer . Derſelbe wurde im

Sommerſemeſter durch die Herren Schüßler , Hub und Schillinger , im Winterſemeſter durch

den Schulamtskandidaten Herr Rack vertreten . Ueberdieß waren der Inſpektor 18 Tage , Herr
Dr . Kirſchbaum 11 Tage , Herr Dr . Nover 5 Tage , Herr Thévenot 3 Tage , Herr

Schüßler 2 ½ Tage , krankheitsh alber ihren Unterricht auszuſetzen genöthigt .

2 ) Da in Folge der Erweiterung der Anſtalt um zwei Klaſſen weitere Lehrkräfte nöthig

geworden , ſo wurden unter dem 11 . Juli Herr Dr . Nover aus Gießen , bis dahin als Privat⸗

lehrer in Frankreich beſchäftigt , und unterm 9. Oktober Herr Dr . Thormann aus Beelen

in Weſtfalen , bis dahin Hülfslehrer am Gymnaſium zu Paderborn , beide als ſtellvertretende

Reallehrer berufen .

3 ) Durch verehrliches Schreiben der Königlichen Regierung in Wiesbaden vom 5. praes .

11 . September wurde uns die erfreuliche Mittheilung , daß Seine Exzellenz , der Miniſter der geiſt⸗

lichen , Unterrichts⸗ und Medizinal⸗Angelegenheiten die Umwandlung der Selektenſchule in eine

höhere Bürgerſchule mit der Berechtigung zur Abhaltung von Abgangsprüfungen nach dem Reglement

vom 6. October 1859 genehmigt habe . Dem Erlaß war die Bemerkung beigefügt , daß vom

1. Oktober ab die Selektenſchule in das Reſſort des Königlichen Provinzialſchulkollegiums zu

Caſſel übergehe , an welches weitere Berichte und Anträge zu richten ſeien .

4 ) Am 4. September feierte die Anſtalt in ſinniger Weiſe das 25⸗jährige Amtsjubiläum

ihres derzeitigen Vorſtehers . Nach einer kirchlichen Feier in der Liebfrauenkirche fand der feſt⸗

liche Aktus in Gegenwart des Herrn Regierungs⸗ und Schulraths Dr . Hirſchfelder aus Wies⸗

baden , der Hochwürdigen katholiſchen Kirchen⸗ und Schulcommiſſion , des Seniors und mehrer

Mitglieder des katholiſchen Gemeindevorſtandes , der Deputationen faſt aller öffentlichen Schulen

Frankfurts und unter zahlreicher Betheiligung der Eltern und Angehörigen der Schüler in dem

feſtlich geſchmückten Schullokale Statt . Für den Jubilar werden die vielen Beweiſe der herzlichen
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Theilnahme , die er bei dieſer Gelegenheit von nah und fern erhielt , für immer unvergeßlich
bleiben und einen Glanzpunkt bilden in ſeinem Leben .

5 ) Am 5. September erfreute ſich die Anſtalt des Beſuches des Herrn Regierungs⸗ und

Provinzial⸗Schulrathes Dr . Rumpel aus Caſſel . Derſelbe wohnte während mehrer Stunden
dem Unterrichte in verſchiedenen Klaſſen der höheren Bürgerſchule und des Progymnaſiums bei
und ſprach am Schluſſe ſeine Zufriedenheit über die Leiſtungen der Schüler aus .

6 ) Im Laufe des Schuljahrs wurden , wie wir bereits oben erwähnten , von der geehrten

Stadtverordnetenverſammlung und dem verehrten Vorſtande der katholiſchen Gemeinde die zur
Erweiterung der Schule nöthigen Geldmittel freundlichſt bewilligt , wofür wir hier im Namen
der Schule unſern wärmſten Dank auszuſprechen uns gedrungen fühlen .

7 ) Am 5. Mai machten die Schüler ſämmtlicher Klaſſen , von ihren Lehrern begleitet ,
den üblichen Maigang .

8 ) Zum erſtenmale ſeit vielen Jahren haben wir in dieſem Schuljahr den Verluſt eines

braven Schülers zu beklagen . Während der Sommerferien ertrank beim Baden im offenen Main

der Schüler der V, Peter Lieſegang . Wir nehmen an dem tiefen Schmerze der unglücklichen
Eltern , die ihren einzigen Sohn verloren , den innigſten Antheil , können aber bei der Gelegenheit
nicht umhin , allen Eltern während der Ferienzeit die nöthige Sorgfalt für ihre Kinder warm ans

Herz zu legen .

II . Statiſtiſche Ueberſicht .
Sommerhalbjahr . Winterhalbjahr .

1. Vorſchule . Klaſſe 2. . . . . 26 Schüler . 1. Vorſchule . Klaſſe 2. . . . . 32 Schüler .

„ 1. . . . . 19 „ „ 1 . 20 „
45 52

2. Höhere Bürgerſchule VI . . 24 Schüler . 2. Höhere Bürgerſchule VI . . 24 Schüler .
V . . 15 „ V .. 17 „

IV . 16 „ IV 15 „

III 7 „ III 6 „

II 8 „ II 7 „

70 69

3. Progymnaſium. . . . V . 11 Schüler . 3. Progymnaſium . . . . V . . 11 Schüler .

IV . . 3 „
IV 5 „

III 7 „
III 1 „

I 1 „

21 24

Geſammtzahl . . . 136 Schüler. Geſammtzahl . . . 145 Schüler .
5 *
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Die Vorbereitungs⸗ und Arbeitsſtunden erfreuten ſich auch in dem verfloſſenen Schuljahr

reger Betheiligung und wurden im Sommerhalbjahr von 28 , im Winterhalbjahr von 50 Schü⸗

lern beſucht .

III . Vermehrung der Sammlungen .

Von der zu Anſchaffungen von Lehrapparaten aus dem Schulfond angewieſenen Summe

und einem Beitrage des katholiſchen Gemeindevorſtandes zu dieſem Zwecke wurden im Laufe des

Schuljahrs unter anderen angeſchafft :

1) Für die Lehrer⸗ und Schülerbibliothek : Böhmer ' s Leben und Briefe von Janſſen , 3 Bde . ;

Boltz , das Leben der Sprache in Briefen ; Lindemann , Bibliothek deutſcher Klaſſiker für Schule

und Haus , 10 L. ; Brugſch , die ägyptiſche Gräberwelt ; Hahn , mittelhochdeutſche Grammatik ;

Amos Commenius , Lehrkunſt ; Dienger , Differential⸗ und Integralrechnung , 2 Bde . ; Pützz,

Leitfaden der Geographie ; Welter , Handbuch der Geſchichte , I . und II . Theil ; Oerſtedt ,

Geiſt in der Natur ; Lüben , Naturgeſchichte ; Goldſmith , the vicar of Wakefield ; Siemers ,

Geſchichte der chriſtlichen Kirche ; Brecher , die territoriale Entwicklung des brandenburgiſch⸗preu⸗

ßiſchen Staates ; Viehoff , deutſches Leſebuch ; Lüdecking , franzöſiſches Leſebuch ; Bernſtein , natur⸗

wiſſenſchaftliche Volksbücher , 20 Bde . u. ſ. w.

An Geſchenken erhielt die Bibliothek : Von der löblichen Jaeger ' ſchen Buchhandlung

franzöſiſches Converſationsleſebuch von Fr . Danicher ; von der löblichen Auffarth ' ſchen Buch⸗

handlung Becker und Paul , Rechenbuch 1. , 2. und 3. Theil , und Poppe , Lehrbuch der Elementar⸗

algebra ; von der löblichen Kortkampf ' ſchen Buchhandlung in Berlin Pierſon , Geſchichtstabellen ;

von Herrn Dr . Berger deſſen Abhandlung über den Zuſammenhang zwiſchen den plötzlichen

Todesfällen und den Witterungsverhältniſſen ; von dem Schüler Köhler Unterhaltungen und Be⸗

lehrungen von H. Müller ; von dem Schüler Ph . Maier Biernatzki , Seebilder ; von dem Schüler

Pfennig Mager , deutſches Elementarwerk I . Theil .

2 ) Für den phyſikaliſchen Apparat : Ein Thermomultiplikator ; eine Feuerfontäne von

Meſſing ; ein intermittierender Brunnen ; ein Heronsbrunnen von Glas ; ein Modell der Feuer⸗

ſpritze ; ein Tantalusbecher ; ein Modell der Bramapreſſe ; ein Stechheber ; 4 Holzkörper für geo⸗

metriſches Zeichnen ; ein Blechwürfel .

3 ) Für die Naturalienſammlung wurden in dieſem Jahre keine Anſchaffungen gemacht ,

dagegen wurden an dieſelbe geſchenkt : Von Herrn Stadtgärtner Weber verſchiedene Arten

Früchte von Nadelhölzern und ein Schwanenei ; von Herrn Bontant ein Alpenhaſe und ein ge⸗

wöhnlicher Haſe ; von Herrn Bahnhofsinſpektor Schmitt ein europäiſcher Bienenfreſſer ; von

Schüler Joſt ein weißer Sperling und ein Taucher ; von dem frühern Schüler Petri ein Blatt

einer afrikaniſchen Fächerpalme .
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Ardnung der Prüfungen .

Freitag den 19 . März ,
Vormittag .

Vorſchule .

II . Klaſſe .

Von 9 — 9 ½ Uhr : Religion „ . Brückmann .

9 ½ — 10 „ Leſen

10 — 10 ½ „ Rechnen
Rack

I. Klaſſe .

Von 10 ½ — 11 Uhr : Geographie . . — .

„ 11 — 11 ½ „ Deutſche Sprache . 1 . Mardner .

„ 11 ½2 — 12 „ Geſchichte

Nachmittag .

Höhere Bürgerſchule .

Sexta .
.

Von 3 — 3 ½ Uhr : Religion . . . . . Brückmann .

„ 3 ½ — 4 „ Deutſche Sprache . — .
. „ Nover .

„ 4 — 4 ½ „ Franzöſiſche Sprache . 1 .

Quinta .

Von 4 ½ — 5 Uhr : Lateiniſche Sprache . Brentano .

„ 5 — 5 ½ „ Rechnen . . . .

5 , = 6 „ Naturgeſchichte . . . .
Thoruüuimn .

Samſtag den 20 . März ,

Vormittag .

Quarta .

Von 8 ½ — 9 Uhr : Religion . . 3 . Brlückmann .

„ 9 — 9 ½ „ Ergliſche Sprache . . Pllüger .

„ 9 ½ — 10 „ Geographie . . 4 — . Kirſchbaum .
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Tertia .

Von 10 — 10 ½ Uhr : Lateiniſche Sprache . . . Becker .

„ 10 ½ — 11 „ Algebra . . . . . , Berger .

„ 11 — 11 ½ „ Griechiſche Sprache . . . Wedewer .

„ 11 ½ — 12 „ Franzöſiſche Sprache . . Thevenot .

Nachmittag .

Secun da. 3

Von 3 — 3 ½ Uhr : Religion . . . . . Brückmann .

„ 3 ½ — 4 „ Mathematiſche Geographie . . Berger .

„ 4 — 4 ½ „ Egngliſche Sprache . . . Wedewer .

„ 4 ‧2 —5 „ Geſchichte . . 4 . . Becker .

„ 5 —6 „ Schlußact .

Die Bekanntmachung der Verſetzungen findet nach der Prüfung jeder Klaſſe ſtatt . Bei

dieſer Gelegenheit machen wir die geehrten Eltern , deren Söhne in die V aufſteigen , darauf

aufmerkſam , daß in dieſer Klaſſe der Gymnaſialkurſus ſeinen Anfang nimmt . Wir erſuchen ſie

deßhalb frühzeitig zu überlegen , ob ſie ihre Söhne für denſelben beſtimmen wollen ,da ein ſpäter

vorgenommener Wechſel mit großen Nachtheilen für den Einzelnen und die Geſammtheit ver⸗

bunden iſt .

Die Probeſchriften unter Leitung des Herrn Schüßler , ſowie die Probezeichnungen

unter Leitung des Herrn Mehler gefertigt , werden während der Prüfung zur Einſicht vor⸗

liegen .

Die dießjährigen Oſterferien beginnen Montag den 22 . März und dauern bis Samstag

den 3. April , ſo daß das nächſte Schuljahr wegen des auf Montag , den 5. April fallenden

Feſttages „ Maria Verkündigung “ erſt am Dienstag den 6. April ſeinen Anfang nimmt . Die

geehrten Eltern , welche der Selektenſchule Kinder anvertrauen wollen , werden gebeten ſich Montag

den 22 . und Samstag den 27 . März in den Stunden von 10 bis 12 Uhr Vormittags und

2 bis 4 Nachmittags im Lokale der Selektenſchule einzufinden . Bei der Anmeldung iſt der

Impfſchein vorzuzeigen .
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Verzeichniß
der für die Wittwen⸗ und Waiſenkaſſe der ſtändigen Lehrer an den hieſigen katholiſchen
Schulen von Oſtern 1868 bis Oſtern 1869 bei der Selektenſchule eingegangenen Gaben .

I . Bei dem Austritte der Kinder .

Lehrer L. Schneider f. ſ. S .

Heinrich .

„ Frau Bertels f. i. S . Wilhelm

11 Wittwe May f. i. S . Auguſt

Wilhelm

Herrn Vanni f. ſ. S . Marco .

II .

Von Herrn Hamacher f. ſ. S . Hermann

P. Rohrmann f. ſ. S . Guſtav

Ph . N. Knies f. ſ. S . J .

Ludwig . . . . . .
Stadtgärtner Andreas Weber

f. ſ. S . Carl .

N. Reiner f. ſ. S . Ferdinand

J . Köhler f. ſ. S . Wilhelm

Werthmann f. ſ. S . Ludwig
Weismantel f. ſ. S . Alfred

J . Leicher f. ſ. S . Emil

J . Th. Demuth f. ſ. S . Peter

N. Schmidt f. ſ. S . Albert

P. J . Schweitzer f. ſ. S .

Ferdinand

1

—

½-

—

—

——

—

+—

—

fl. kr.
Von Herrn E. Schertle f. ſ. S . Georg 2 Von Herrn H. Hensler f. ſ. S . Heinrich

Eintritt .

f/

1

/

Heyter f. ſ. S . Franz

Poſtrath J . Heintz f. ſ . S .

Theodor und Ferdinand .

Hirſch f. ſ. Pflegſohn Carl

Rind . . . .

F. Lieſegang f. ſ. S . Peter

Von Herrn C. Th. Hänlein f. ſ. S . Carl

*

*

1

u

*

Auguſt . . . . . .

fl. kr.

—

g

do

—

fl.

1

„ J . Ziegler⸗Bauer f. ſ. S. Guſtav —

Frau Schneider f. i. Pflegſohn Carl

Fuchs . . . . .

Herrn Schönlaub f. ſ. S . Wiegand

*

Sr .

L. Joſt f. ſ. S . Erwin .

Kaufmann f. ſ. S . Moritz

und Max . . . . .

Excell . , dem wirklichen Herrn

Geheimen Rath und Königl .

Kammerherrn v. Savigny

f. ſ. S . Carl und Adolph

Herrn Stadtgerichtsrath Dr . Antoni

f. ſ. S . Chriſtian .

1

1

10

10

kr.
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III . Gottespfennige und milde Gaben .

Von Herrn Seidel und N. N. wegen Ver⸗

miethung durch Hrn . Nebel⸗

Hauſer . . . . . .

Schäffer und Gorth wegen

Ver⸗ und Ermiethung eines

1

Spezereigeſchäfts durch Hrn .

Nebel⸗Hauſer

Groß eine milde Gabe .

Ph . Ellinger bei Ausſtellung
eines Zeugniſſes f. ſ. S .

Peter

9 1

fl.

2

kr.

Von Herrn J . M. Geißler und Profeſſor

Wedewer wegen Ver⸗ und

Ermiethung einer Wohnung

St . Eſchelbach bei Ausſtellung

eines Zeugniſſes f. ſ. S .

Jacob . .

„ „ J . Fr . Kämmerer bei Aus⸗

ſtellung eines Zeugniſſes f.

ſ. S . Joh . Adam .

Lehrer M. Kremer bei Er⸗

miethung einer Wohnung

1

1

fl.

1

kr.

Wir ſagen den freundlichen Gebern unſern herzlichſten Dank und empfehlen die Anſtalt auch

fernerhin dem Wohlwollen und hülfreichen Sinne des Publikums .
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